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1. Allgemeines

1.1. Grundstücksdaten

ehem. MarƟnek Kaserne, Vöslauer Straße 106, 2500 Baden bei Wien

KG 04025 Rauhenstein, EZ 603
GstNr. 202/1  314.675 m² (lt. Teilungsplanentwurf 6557/25)
GstNr. 202/2         583 m² 
GstNr. 202/3         518 m²
GstNr. 202/5         369 m²
GstNr. 202/6   11.622 m²
GstNr. 202/7          215 m² (A1 Mast)
GstNr. (Neu)                                            19.317 m² (BS-Sonderkrankenanstalt = lt. Teilungsplanentwurf 6557/25)  
Grundstücksfläche rd. 347.299 m²

KG 04031 Sooß, EZ 779
GstNr. 192/1 21.381 m²
GstNr. 192/2       142 m²
GstNr. 192/3       139 m²
GstNr. 200/1                                               119 m²  
Grundstücksfläche rd. 21.781 m²

Gesamƞläche lt. Grundbuch von ca. 369.080 m²
1.2. Eigentümer, Verwaltung, Kontakte

Eigentümer: Republik Österreich (Heeresverwaltung)
Verwaltung:
Bundesministerium für Landesverteidigung, vertreten durch die
DirekƟon 7 – Infrastruktur / Abteilung LiegenschaŌsverwaltung
Roßauer Lände 1, 1090 Wien

Ansprechperson für Fragen zur LiegenschaŌ oder zum Verkaufsverfahren:
DirekƟon 7 Infrastruktur / LiegenschaŌsverwaltung
Frau Ing. MMag. Dr. ZERZA Ildiko Frau Olivia GRAF
Handy: +43 664 / 622 6812 Handy: +43 664/622 0549
E-Mail: ildiko.zerza@bmlv.gv.at E-Mail: o.graf@hbv.gv.at

Ansprechperson für BesichƟgungen:
Militärisches Servicezentrum 5 – Wiener Neustadt
Herr  Kntlr HINTZ Michael
Handy: +43 664 / 622 3909

1.3. Mindestverkaufspreis, Angebotsabgabe, Verfahren

Mindestkaufpreis: € 36.000.000,-- (€ 36 Mio.)
(in Worten: Euro sechsunddreißigmillionen)

BerücksichƟgt werden nur verbindliche, bedingungslose und schriŌliche Angebote welche an die  DirekƟon 7 -  Infrastruktur,
Abteilung LiegenschaŌsverwaltung, Roßauer Lände 1, 1090 Wien, zu richten sind (ÜbermiƩlung per E-Mail an o.graf@hbv.gv.at
möglich). Die Angebote müssen den vollständigen Namen, die Adresse, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, eine konkrete
Angebotssumme in Euro sowie einen Nachweis über die erforderlichen FinanzierungsmiƩel enthalten.

Frist für die Abgabe bis spätestens (mind. 3 Monate) Dienstag 12. Mai 2026
Sollten  mehrere  Angebote  einlangen,  behält  sich  die  Verkäuferin  vor  eine  BestpreisermiƩlung  (3  Stufen)  iSd
DurchführungsbesƟmmungen zum Bundesfinanzgesetz idgF durchzuführen. 

Stufe 1 (Angebotsabgabe/Nachweis FinanzierungsmiƩel)
Stufe 2 (Nachbesserung der schriŌlichen Kaufangebote)
Stufe 3 (mündliche LizitaƟon vor Ort – MeistbieterermiƩlung)
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1.4. Allgemeine BesƟmmungen

 Für  weitere  AuskünŌe  zur  LiegenschaŌ  oder  zum  Verkaufsverfahren steht  Frau  Ing.  MMag.  Dr.  Ildiko  ZERZA,  Tel:
+43 664/622 6812, E-Mail:  ildiko.zerza@bmlv.gv.at und Frau Olivia GRAF, Tel: +43 664/622 0549; E-Mail:  o.graf@hbv.gv.at
zur Verfügung.

 Kaufinteressenten, welche die LiegenschaŌ besichƟgen wollen, setzen sich mit dem Militärischen Servicezentrum 5 Wiener
Neustadt, Herrn Kntlr HINTZ Michael, Handy: +43 664/622 3909, in Verbindung.

 Die Republik Österreich ist nicht zum Verkauf verpflichtet und behält sich ausdrücklich vor, ohne Angabe von Gründen, das
Feilbietungsverfahren  bzw.  den  Verkauf  jederzeit  auszusetzen.  Eine  Bindung  der  Republik  Österreich  triƩ  erst  nach
grundbuchsfähiger UnterferƟgung eines Kaufvertrages ein.

 Auf die BesƟmmungen des NÖ Grundverkehrsgesetzes wird hingewiesen. Es obliegt dem/der Käufer/in sich diesbezüglich bei
den  zuständigen  Behörden  zu  informieren  und  die  Eignung  als  Käufer/in  abzuklären.  Im  Falle  einer  erforderlichen
Rückabwicklung des KaufgeschäŌes wegen der Versagung der behördlichen Bewilligung ist die Republik Österreich jedenfalls
vollkommen schad- und klaglos zu halten.

 Im Rahmen des Kaufvertrages wird auch eine Nachbesserungsverpflichtung für den/die Käufer/in vereinbart werden (siehe
hierzu  3.  Kaufvertragsentwurf  und  5.  Allgemeine  GeschäŌs-  und  Verfahrensbedingungen).  Kaufgegenstand  sind  die
Grundstücke samt den darauf befindlichen Ein- und Auĩauten wie sie liegen und stehen.

 Die  militärische  Nutzung  der  MarƟnek  Kaserne  wurde mit  Ende  2013  eingestellt.  Die  Kaserne  stand  seither  leer.  Die
Kasernengebäude  sind  in  einem,  dem  Gebäudealter  und  dem  langen  Leerstand  geschuldeten  schlechten  Bau-  und
Erhaltungszustand und sind generalsanierungsbedürŌigt. Dem/Der Käufer/in wird vor der Angebotsabgabe die BesichƟgung
der LiegenschaŌ und der Gebäude dringend angeraten, zumal spätere ReklamaƟonen des/der Käufers/in über den Zustand
nicht mehr akzepƟert werden können.

 Die  physische  Übergabe  des  Kaufgegenstandes  erfolgt  nach  beiderseiƟger  UnterferƟgung  des  Kaufvertrages  und  der
erfolgten  Einzahlung  des  Kaufpreises  unter  AusferƟgung  eines  Übergabe-  und  Übernahmeprotokoll  durch  das
Militärservicezentrum 5 – Wiener Neustadt.

 GestaƩung  einer  zweieinhalbjährigen  unentgeltlichen  Lagernutzung  für  Fahrnisse  und  Bauteile,  die  der  militärischen
Ersatzinfrastruktur zugeordnet sind.

 Die Erschließung (allf. neuer Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen) haben auf Kosten des/der Käufer/in zu erfolgen.
 Allfällige Ergänzungsabgaben, Aufschließungsabgaben (§ 38 NÖ Bauordnung) bzw. Steuern und allf. sonsƟge Gebühren und

Abgaben, die auf Grund Verkaufs erwachsen, sind vom/von der Käufer/in zu tragen.
 Die BesƟmmungen des § 17 Abs. 3 NÖ Raumordnungsgesetzes sind einzuhalten.
 Eine allfällige erforderliche Einfriedung der LiegenschaŌ wäre auf Kosten des/der Käufers/in herzustellen.
 Es  wird  ausdrücklich  festgehalten,  dass  die  Republik  Österreich  keine  Maklergebühren,  VermiƩlungsprovisionen  oder

sonsƟge Entgelte erhält oder schuldet. Allfällige Provisionen sind zwischen dem/der Käufer/in zu vereinbaren und zu tragen.
 Die LiegenschaŌ ist Teil eines GenossenschaŌsjagdgebietes.
 Naturschutzmaßnahmen: „Gehölzenƞernung ausschließlich außerhalb der Brutzeit der Vögel“

1.5. Immobilienertragsteuer

Vom/Von  der  Käufer/in  ist  sicherzustellen,  dass  die  gesetzlich  geltende  Meldepflicht  der  Verkäuferin  hinsichtlich  der
Immobilienertragsteuer  (ImmoESt)  vom rechtsfreundlichen  Vertreter  des/der  Käufers/in  wahrgenommen wird.  Auch  ist  der
rechtsfreundliche Vertreter zur gesetzlich vorgeschriebenen Anzeige, Meldung an das Finanzamt für Großbetriebe in der Höhe der
ImmoESt, nach Bereitstellung von Unterlagen (Verkäuferin), verpflichtet. Die Verkäuferin überweist, im Wege der Meldung durch
den rechtsfreundlichen Vertreter die  Immobilienertragsteuer fristgerecht an das zuständige Finanzamt für Großbetriebe (FA) zu
Steuernummer: 09 530/0489, BM f Landesverteidigung – Budgetabt IBAN: AT88 0100 0000 0550 4116. Alle im Zusammenhang
resulƟerenden Notariats- oder Anwaltskosten werden vom/von der Käufer/in getragen.
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2. LiegenschaŌsgrundlagen

2.1. Lagebeschreibung und Erreichbarkeit

MarƟnek Kaserne, Vöslauer Straße 106, 2500 Baden bei Wien

Die MarƟnek Kaserne wurde in den Jahren 1938 – 1942 errichtet und steht unter Denkmalschutz.

Die  ggst.  Fläche  des  Kasernengeländes  umfasst  das  geschlossene  Ensemble  der  Kasernengebäude,  bestehend  aus  dem
MannschaŌstrakt Nord (Obj. 5 – 13), Küchen- und Speisesaaltrakt (Obj. 14 -17), Kommandotrakt und ehem. Heeressanitätsanstalt
(Obj. 18 – 21) und MannschaŌstrakt Ost (Obj. Nr. 22 – 28). Diesen Gebäuden stehen Garagenobjekte gegenüber, die ebenso in
einem geschlossenen  Gebäudeensemble  bzw.  geschlossenem Baukörper  angeordnet  sind.  Dazwischen  befinden  sich  enorm
weitläufige, im Wesentlichen unbebaute, Freiflächen. „Hinter“ den Garagenobjekten befinden sich die Gebäude der ehemaligen
HeereskraŌfahrschule mit ehem. Kfz-WerkstäƩen. 
Der  ehemalige  MuniƟonslagerbereich,  der  ehemalige  Sportplatz  sowie  das  naturbelassene  Übungsgelände  bilden  das
südwestliche Viertel des Kasernengeländes und nehmen ca. 100.000 m² ein.

Die MarƟnek Kaserne ist über die Vöslauer Straße (B 212) an das Badener Stadtzentrum Richtung Norden und an die Orte Sooß
und Bad Vöslau Richtung Süden angebunden. Über die Badener Umfahrungsstraße (B 210) erfolgt  die Anbindung an die A2
Südautobahn und in weiterer Folge Richtung Wien, Wr. Neustadt bzw. BraƟslava und Budapest. Richtung Westen erreicht man
über die B 210 und das Helenental die Anschlussstelle Alland der A21 – Wr. Außenringautobahn und in weiterer Folge die A1 -
Westautobahn Richtung Linz, Salzburg und München. 

An hochrangigen öffentlichen VerkehrsmiƩeln stehen in Baden Regional- und S-Bahnverbindungen vom Bahnhof Richtung Wien
und  Wr.  Neustadt  zur  Verfügung.  Regional-  und  S-Bahnzüge  sind  in  Wien  über  die  sogenannte  „S-Bahn  Stammstrecke“
durchgebunden  und  bieten  somit  eine  direkte  Verbindung  nach  Wien-Meidling,  Wien-Hauptbahnhof,  Wien-MiƩe,  Wien-
Praterstern und Wien-Floridsdorf. Züge verkehren zeitversetzt alle 10 – 20 Minuten. Darüber hinaus verkehrt ab dem Badener
Stadtzentrum (Josefsplatz) die "Badner Bahn" (Lokalbahn Wien-Baden), die eine direkte Verbindung in das Wiener Stadtzentrum –
Karlsplatz / Kärntner Ring, Oper bietet. Züge verkehren alle 15 Minuten, die Fahrzeit zum Kärntner Ring beträgt rund 1 Stunde.

UnmiƩelbar bei der Kaserneneinfahrt an der Vöslauer Straße gibt es derzeit eine Regionalbushaltestelle, die von den Linien 360,
361 und 556 bedient wird.  Alle Linien verkehren über das Zentrum von Baden bzw.  zum Bahnhof. Die  Linienintervalle  sind
unterschiedlich.  Busse verkehren ca. alle 30 Minuten. Darüber hinaus gibt  es in Baden 4 Stadtbuslinien, die im 30 Minuten
Intervall verkehren.

Das historische Stadtzentrum von Baden ist über die Vöslauer Straße (Hauptzufahrt) direkt zu erreichen und vom nördlichen Rand
des Kasernengeländes ca. 1,5 km enƞernt. Die Grundstücke haben eine Anbindung ans öffentliche Gut.

Es  gibt  unterschiedliche  Umgebungsnutzungen.  Im  Osten  verläuŌ  die  Vöslauer  Straße,  an  der  das  Betriebsgelände  der
Niederösterreichischen  Molkerei  (NÖM)  anschließt.  Im  Norden  verläuŌ  die  Albrechtsgasse,  an  dieser  schließen  mehrere
Einfamilienhäuser, ein Sportplatz, eine mehrgeschossige Wohnsiedlung sowie ein landwirtschaŌlicher Betrieb, an.
Im Westen und Süden wird das  Kasernengelände von landwirtschaŌlich  genutzten Flächen benachbart,  wobei  überwiegend
Weingärten vorhanden sind.

Das  Gelände  der  MarƟnek  Kaserne  erstreckt  sich  über  2  Gemeinden.  Der  Großteil  der  Fläche  befindet  sich  auf  dem
Gemeindegebiet von Baden,  EZ 603, KG 04025 Rauhenstein. Die südöstliche Ecke befindet sich auf dem Gemeindegebiet von
Sooß, EZ 779, KG 04031 Sooß.
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Datenquelle: www.basemap.at

2.2. Flächenwidmungsplan und sonsƟge RaumordnungsbesƟmmungen

In den folgenden Abbildungen sind der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan für die im Gemeindegebiet von Baden liegenden
Teile  des  Kasernengeländes dargestellt.  Die  Grundstücke  sind  teils  als  „Bauland  Sondergebiet  Kaserne“,
„BS - Sonderkrankenanstalt“ und „Grünland – Grüngürtel Immissionsschutz“ gewidmet. 

Aufgrund der  langen Verfahrensdauer  für  Umwidmungen,  können seitens  der  Stadt noch keine  genauen  Angaben  zu  einer
allfälligen  Umwidmung erfolgen.  Mit  den  nachstehenden Schreiben vom 06.08.2024,  17.12.2024 20.05.2025 bzw,  Juli  2025
informiert die Stadt über folgende Eckpunkte und Rahmenbedingungen die als OrienƟerung dienen sollen:

➢ mind. 25 % Anteil gewidmetes Grünland
➢ 10 % Anteil für Verkehrsflächen
➢ Geschossflächenzahl bis max. 1
➢ Gebäudehöhen je nach städtebaulichem Konzept
➢ Sondergebietswidmungen wie „Gesundheit, Bildung, KreaƟvwirtschaŌ und Sport“ in den übrigen Bereichen,
➢ Beachtung der aus Denkmalschutz und Welterbe resulƟerenden Themenstellungen

Die erforderlichen Änderungen der Flächenwidmungs- und BebauungsbesƟmmungen sowie die behördlichen Bewilligungen für
die künŌige Nutzung muss sich der/die Käufer/in selbst einholen. 

Die  Verkäuferin  übernimmt  keine  HaŌung  für  eine  besƟmmte Nutzbarkeit. Ebenso  hat  der/die  Käufer/in  die  Verkäuferin
hinsichtlich allfälliger behördlicher Ab- und Rückbauverpflichtungen schad- und klaglos zu halten.
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2.3. Denkmalschutz

Die gesamte MarƟnek Kaserne steht derzeit gemäß § 2a DMSG per Verordnung unter Denkmalschutz.

Vom Bundesdenkmalamt wurde mit Wirksamkeit 31. Juli 2024 ein Denkmalpflegerischer Bindungsplan erstellt. Auszüge sind im
Anhang angeführt. Auf Anfrage kann der gesamten Bindungsplan übermiƩelt werden.

Laut AuskunŌ des Bundesdenkmalamtes sind Durchwegungen/Durchgänge in Absprache des BDA grundsätzlich möglich, wenn
die Grundstruktur des Kasernenensembles erhalten bleibt.

Außerdem ist folgender Auszug aus dem Bindungsplan August 2024 zu beachten:

„Die prägende Struktur der weithin sichtbaren geschlossenen Außenfronten und der kammförmigen großzügigen Binnenflächen
mit  ihren  opƟsch  gegenüber  gestellten  Gebäudegruppierungen  gilt  es  zu  erhalten,  die  räumlichen  und  funkƟonalen
Zusammenhänge  sollen  nachvollziehbar  bleiben.  Diese  grundlegende  GebäudedisposiƟon  wird  durch  Erschließungs-  und
Sichtachsen ergänzt,  deren Verlauf für die Erlebbarkeit des Areals maßgeblich ist. Von gleicher Bedeutung ist die Struktur der
Freiflächen und Höfe zwischen den MannschaŌsgebäuden und Garagen. Die baulichen Ergänzungen nach dem 2. Weltkrieg haben
hingegen keine denkmalfachliche Bedeutung und belegen vor allem untergeordnete Nebenflächen. Die historische Bausubstanz
der denkmalwerten Gebäude ist  in ihrer Materialität  und Kubatur  grundsätzlich zu erhalten.  Dabei  ist der  Umgang mit  den
Bestandsbauten  im  Rahmen  eines  Gesamtkonzepts  eingehend  zu  prüfen.  Die  historischen  Fassaden  müssen  sichtbar  und
unverändert bleiben. Erhaltene GebäudeausstaƩungen aus den denkmalrelevanten Bauphasen wie Säulen, Gewehrnischen und
SƟegenhäuser bleiben in situ und dürfen nicht enƞernt oder verschlossen werden.“ 

Für An- und Rückfragen hinsichtlich des Denkmalschutzes steht das Bundesdenkmalamt, Abteilung für Niederösterreich, 3500
Krems, Hoher Markt 11, zur Verfügung.

Ansprechpartner für das Gebiet Baden ist: 
Dipl.-Ing. DDr. ParƟck SCHICHT, E-Mail: patrick.schicht@bda.at

Übersichtsplan der denkmalgeschützten Objekte
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2.4. Untergrunderkundungen

Untergrunderkundung 2023:
Im Jahr 2023 wurde auf der LiegenschaŌ eine  geophysikalische ProspekƟon mit GeomagneƟk bzw. Georadar durch die Firma
ARDIG-Archäologischer Dienst GmbH durchgeführt. Ziel der ProspekƟon war es, Daten zum archäologischen PotenƟal der Flächen
zu erfassen.

Quelle: BMLV; Untergrunderkundung Ardig-Archäologischer Dienst GmbH

Quelle: Bundesdenkmalamt Beurteilung ProspekƟonsbericht
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Punktuelle Untergrunderkundung 2011:
Im Jahr 2011 wurde auf der LiegenschaŌ eine punktuelle Untergrunderkundung vorgenommen. Im Rahmen der gegenständlichen
Untersuchung  wurde  festgestellt,  dass  das  Aushubmaterial  in  der  Regel  auf  eine  Bodenaushubdeponie  (gemäß
Deponieverordnung in der Fassung Juli 2011) verbracht werden könnte. In der folgenden Abbildung sind die Lage der Schürfe, die
UntersuchungsƟefe sowie die notwendige Deponieklasse lt. Deponieverordnung (i.d.F. 7/2011) dargestellt.

Quelle: BMLVS; Untergrunderkundung Metlab Winter KG, 7/2011

Punktuelle Untergrunderkundung 2014:
Ausgehend von den Ergebnissen der flächendeckenden Untersuchung wurde  im September 2014 eine zusätzliche punktuelle
Untergrunderkundung in den Verdachtsbereichen vorgenommen. Von den neun durchgeführten Schürfen sind sieben der Klasse
"Bodenaushubdeponie" lt. Deponieverordnung (i.d.F. 9/2014) zuzuordnen. Schurf Nr. 1 ist (bis zur Tiefe von ca. 1,1m) der Klasse
"Inertabfalldeponie" zuzuordnen. Schurf Nr. 9 ist der Klasse "Reststoffdeponie" zuzuordnen (gemäß Deponieverordnung in der
Fassung September 2014). In der folgenden Abbildung ist die Lage der Schürfe dargestellt.

Quelle: Untergrunderkundung Metlab GmbH, 10/2014
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Flächendeckende Untergrunderkundung 2014:
2014  wurde  auf  der  LiegenschaŌ  eine  flächendeckende,  orienƟerende  Untergrunderkundung  vorgenommen.  Für  die
flächendeckende Untersuchung wurde eine passive BodenluŌmessung durchgeführt.

Dabei wurden hinsichtlich "KraŌstoffe / Treibstoņomponenten" und "PAK" (polyzyklische aromaƟsche Kohlenwasserstoffe) die
nachfolgenden Verdachtsbereiche am Kasernengelände festgestellt.  Für die Untersuchungskomponenten CKW, BTEX, TMB und
Sprengstoffe wurden keine Verdachtsbereiche ermiƩelt.

Verdachtsbereiche "Treibstoņomponenten Verdachtsbereiche "PAK"

Quelle: Untergrunderkundung Steinwender & Partner ConsulƟng & Engineering GmbH, 7/20142014

Kasernentankstellen:
Die derzeit bestehende Kfz-Tankstelle in der Kaserne wurde 1984 errichtet. Davor gab es eine alte Kasernentankstelle, die sich im
Bereich  der  Kaserneneinfahrt  befand.  Diese  „alte“  Tankstelle  wurde  im  Jahr  1989  vollständig  abgebaut.  Die  Tanks  wurden
ausgegraben und entsorgt. Um die Tanks war belastetes Erdreich vorhanden, das ebenso entsorgt und auf Deponien verführt
wurde. Die zugehörigen SchriŌstücke und Bescheide der BezirkshauptmannschaŌ Baden werden bei Ankaufsinteresse in Kopie
übergeben.

Die derzeit bestehende Kasernentankstelle wurde bereits teilweise abgebaut. Die Zapfsäulen wurden enƞernt. Die Tankbehälter
wurden entleert, sind jedoch noch im Boden vorhanden.

Die vollständigen Untergrunderkundungen werden auf Anfrage übermiƩelt.

2.5. Lasten und Beschränkungen

Es bestehen keine bücherlichen Dienstbarkeiten. Der Denkmalschutz gemäß § 2a Denkmalschutzgesetz ist im A2 BlaƩ unter 6 a
199/2008 verbüchert.

2.6. Energieausweis

Es liegen keine aktuellen Energieausweise vor.

Die Ver- und Entsorgungseinrichtrungen der Kaserne wurden abgemeldet bzw. sƟllgelegt. Die Kaserne ist derzeit nicht mit Strom,
Wasser, Kanal oder Gas versorgt und ist somit derzeit nicht beheizt oder gekühlt. 
Energieausweise aus dem Jahr 2013, werden auf Anfrage gesondert übermiƩelt.
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2.7. Projekt SANBA

Durch Unterstützung von Forschungspartnern wurde ein Konzept (Projekt-SANBA), für die Kaserne entwickelt, die eine autarke
Beheizung und Kühlung bereitstellen könnte. 

Ziel des SANBA-Projekts ist es, ein sogenanntes Anergie- oder Niedertemperatur- Heiz- und Kühlnetz (im Bereich von 4 bis 30°C)
für  die  aufgegebene  „MarƟnek-Kaserne“  in  Baden  zu  entwickeln,  wobei  industrielle  Niedertemperatur-Abwärme  aus  der
benachbarten NÖM-Molkerei verwendet wird sowie lokal verfügbare erneuerbare Wärmequellen wie Geothermie, Photovoltaik
und Solarthermie. 

Das Projekt wurde von einem KonsorƟum an renommierten ForschungsinsƟtuƟonen umgesetzt. Unter der Federführung des AIT
(Austrian InsƟtute of Technology GmbH) forschten an dem Projekt unter anderem die TU Wien, die Geologische Bundesanstalt,
ENFOS und die Montan-Universität Leoben. Mit im ProjekƩeam waren die Stadtgemeinde Baden und die NÖM AG. Finanziert
wurde das New-Energy-For-Industry (NEFI) Forschungsprojekt durch den Klima- und Energiefonds.

Als  Basis  der  Energie-  und  Sanierungs-Berechnungen  wurden  von  den  ForscherInnen  drei  konkrete  Szenarien  der
Arealentwicklung definiert. Diese reichen von der alleinigen Folgenutzung der denkmalgeschützten Bestandsgebäude, über eine
miƩlere bis hin zu einer stärker verdichteten Bebauung des ca. 40 Hektar großen Areals. Da die künŌige Art der Nutzung noch
nicht  feststeht,  wurde  eine  Mischnutzung  angenommen.  Ergänzend  zur  technischen  Analyse  und  Planung  erfolgte  eine
betriebswirtschaŌliche Analyse, bei  der  die  spezifischen Kosten  der  unterschiedlichen Energiedienstleistungen für  diese  drei
Entwicklungsszenarien ermiƩelt und vergleichend gegenübergestellt wurden. Dabei hat sich klar gezeigt, dass eine CO2-neutrale
Stadtentwicklung des Kasernenareals nur mit den Szenarien mäßige oder stärkere Zusatzverbauung wirtschaŌlich darstellbar ist.
In KombinaƟon mit Erdsondenfeldern als Wärmespeicher und der Abwärmenutzung aus der Kälteerzeugung bei der NÖM wäre
eine autarke Wärmeversorgung für alle Objekte sogar im Maxi-Szenarium möglich. 

Mehr  InformaƟonen  zu  dem  Projekt sind aus  den Dokumenten  zu  übernehmen,  welche  bei  Interesse  übermiƩelt  werden.
Außerdem sind im Internet zahlreiche ArƟkel zu diesem Konzept zu finden.

Quellen: Biermayr, P., Götzl, G., Fuchsluger, M., Hoyer, S., Weilbold, J., Brüstle, A.-K., SƟcker, G. (2013)
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2.8. Anschlüsse

Die Kaserne war an die Ver- und Entsorgungseinrichtungen Strom, Wasser, KanalisaƟon und Gas angeschlossen. Die Beheizung
erfolgte zentral über ein Heizhaus im Objekt 19, wo mehrere Gasbrennkessel bestehen. Von dort erfolgte die Versorgung der
einzelnen  Objekte  miƩels  eines  Kaserneninternen  Fernwärmenetzes.  Die  benachbarte  LiegenschaŌ  Albrechtsgasse  96,
Grundstück Nr. .138, KG 04025 Rauhenstein, wurde über das Wasserleitungsnetz der MarƟnek Kaserne mit Wasser versorgt.

Die Ver-  und Entsorgungseinrichtungen der Kaserne wurden abgemeldet bzw. sƟllgelegt.  Die Kaserne ist derzeit nicht  mit
Strom, Wasser, Kanal oder Gas versorgt.

2.9. Gebäudebeschreibung

Die MarƟnek Kaserne wurde in den Jahren 1938 – 1942 errichtet und steht unter Denkmalschutz.

Die  ggst.  Fläche  des  Kasernengeländes  umfasst  das  geschlossene  Ensemble  der  Kasernengebäude,  bestehend  aus  dem
MannschaŌstrakt Nord (Obj. 5 – 13), Küchen- und Speisesaaltrakt (Obj. 14 -17), Kommandotrakt und ehem. Heeressanitätsanstalt
(Obj. 18 – 21) und MannschaŌstrakt Ost (Obj. Nr. 22 – 28). 

Diesen Gebäuden stehen Garagenobjekte (Obj. Nr. 29 – 38) gegenüber, die ebenso in einem geschlossenen Gebäudeensemble
bzw.  geschlossenem Baukörper  angeordnet sind.  Dazwischen befinden sich  enorm weitläufige,  im Wesentlichen unbebaute,
Freiflächen. „Hinter“  den Garagenobjekten befinden sich die Gebäude der  ehemaligen HeereskraŌfahrschule mit  ehem. Kfz-
WerkstäƩen (Obj. 39 -41).

Auf der nördlichen Teilfläche des Kasernengeländes, „außerhalb“ des geschlossenen Baukörpers befinden sich mehrere einzelne
Gebäude:  Die  Wohngebäude  Objekt  01  und  04,  das  ehemalige  Offizierskasino  Objekt  2,  das  Objekt  3  in  dem  die
Gebäudeverwaltung untergebracht war, sowie das 1985 errichtete MannschaŌsgebäude Objekt 50.

Die  militärische  Nutzung  der  MarƟnek  Kaserne  wurde  mit  Ende  2013  eingestellt.  Die  Kaserne  steht  seither  leer.  Die
Kasernengebäude  sind  in  einem,  dem  Gebäudealter  und  dem  langen  Leerstand  geschuldeten  schlechten  Bau-  und
Erhaltungszustand und sind generalsanierungsbedürŌig.

Einzelobjekte am nördlichen Teil des Kasernengeländes Obj. 01, 02, 03, 04 und 50

Obj. 01 – Wohngebäude
Das Wohngebäude Objekt 1 befindet sich am nördlichen Rand des Kasernengeländes an der Albrechtsgasse. Das Gebäude ist 2-
geschossig  und unterkellert  und beherbergt  im Erd-  und Obergeschoss jeweils eine  Wohneinheit,  die als Naturalwohnungen
vergeben sind. Das Gebäude ist von der Albrechtsgasse zugänglich.
Für weitere Details hinsichtlich der Raumeinteilung und Flächen wird auf die Gebäudepläne verwiesen.

Obj. 02 – Offizierskasino
Das Offizierskasino ist 2-geschossig, unterkellert und verfügt über ein ausgebautes Dachgeschoss. Das Gebäude ist in Richtung
Kaserne orienƟert  und  verfügt  über  einen kleinen  Vorhof.  Das  eigentliche  Offizierskasino  befindet  sich  im  Erdgeschoss  wo
mehrere Räume (ehem. Garderobe, Leseraum, Aufenthaltsraum, Speisesaal und Küche sowie Sanitärräume) vorhanden sind.
Im  Obergeschoss  gibt  es  13  Einzelzimmer  als  UnterkünŌe sowie  Bad-,  Dusch-  und  Waschraum,  die  von  einem  MiƩelgang
erschlossen werden. Im Dachgeschoss gibt es 6 Einzelzimmer, die vom MiƩelgang erschlossen werden.

Obj. 03 – Kanzleigebäude
Das Objekt 3 ist ein eingeschossiges, nicht unterkellertes Gebäude außerhalb des Kasernengeländes. Vom Haupteingang werden
über einen langgestreckten MiƩelgang links und rechts zahlreiche Büroräume sowie Sanitärräume erschlossen. Das Gebäude
wurde teilweise von der Gebäudeverwaltung genutzt. Das Objekt dürŌe eines der ersten Gebäude der Kaserne gewesen sein und
könnte das Baubüro und die Baustellenleitung während der Kasernenerrichtung beherbergt haben.

Obj. 04 – Wohngebäude
Objekt 4 verfügt über Erdgeschoss und ein ausgebautes Dachgeschoss und ist beinahe vollständig unterkellert.  Das Gebäude
befindet sich in der nordwestlichen Ecke des Kasernengeländes und ist von dichtem Baumbestand umgeben. Im Objekt waren
ursprünglich technische Einrichtungen für die Wasserversorgung der Kaserne (Drucksteigerungsanlage im KG und Erdgeschoss),
eine Kfz-Garage sowie 2 Wohnungen -  im Erd-  und Dachgeschoss untergebracht. Neben dem Gebäude befinden sich 2 alte
Wasserbehälter mit jeweils rund 250 m³ Fassungsvermögen.
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Obj. 50 – MannschaŌsgebäude
Das  MannschaŌsgebäude  wurde 1985  in  BetonferƟgteilbauweise  errichtet,  ist  2-geschossig  und  nicht  unterkellert.  Von  der
Eingangshalle,  wo sich das SƟegenhaus befindet, zweigt  nach links und rechts der  MiƩelgang ab, der die einzelnen Zimmer
erschließt. Im Erdgeschoss sind 2 Büroräume, ein Seminarraum, 10 3-Mann-, 4 2-Mann- und 4 Einzelzimmer sowie Sanitärräume
vorhanden. Im Obergeschoss gibt es 16 3-Mann-, 4 2-Mann- und 4 Einzelzimmer sowie Sanitärräume.

MannschaŌstrakt Nord Obj. 05 - 11
Der „MannschaŌstrakt Nord“ ist Teil des geschlossenen Baukörpers der Objekte 5 – 28, der sich im Norden des Kasernengeländes
und weiter entlang der Vöslauer Straße erstreckt. 

Die Gebäude des MannschaŌstraktes Nord umfassen die Objekte 5 – 11, die miteinander verbunden und deren Baukörper wie ein
Kamm angeordnet sind. Die MannschaŌsgebäude sind jeweils in Nord-Süd Richtung orienƟert,  dazwischen befinden sich die
Lehrsaalgebäude in West-Ost Richtung.

Durch die Anordnung der Baukörper werden Innenhöfe gebildet, die Richtung Süden geöffnet sind. Die MannschaŌsgebäude sind
ca. 7,5 m hoch (Enƞernung Gelände – Traufe), die „Breite“ der Höfe wird durch die Länge der Lehrsaalgebäude von ca. 35 m
besƟmmt.

Obj. 05, 07, 09 und 11 - MannschaŌsgebäude
Die MannschaŌsgebäude sind de facto baugleich und in Nord-Süd Richtung angelegt. Die Gebäude sind 2-geschossig, verfügen
über ein ausgebautes Dachgeschoss und sind vollständig unterkellert. Der Haupteingang befindet sich am südlichen Ende, wo
auch ein SƟegenhaus vorhanden ist. Durch einen MiƩelgang im Erd- und Obergeschoss werden die links und rechts liegenden
Büroräume  (Kanzleien),  MannschaŌsunterkünŌe  und  Sanitärräume  erschlossen.  Im  Kellergeschoss  gibt  es  ebenso  einen
MiƩelgang,  der die Lagerräume erschließt. Im Dachgeschoss sind Lagerräume untergebracht,  die durch leichtere Trennwände
abgegrenzt sind und durch einen Gang erschlossen werden. Die Grundrisse in den Dachgeschossen variieren.

Bei den SchniƩpunkten mit den Lehrsaalgebäuden ist jeweils ein SƟegenhaus angeordnet und befindet sich eine Aula. Die Flächen
in den nördlichen Köpfen der Gebäude (nach den Lehrsaaltrakten) sind teilweise durch einen separaten Eingang von Norden
erschlossen. In diesen Gebäudeköpfen waren ursprünglich Dienstwohnungen untergebracht.

Obj. 06, 08 und 10 - Lehrsaalgebäude
Die Lehrsaalgebäude sind baugleich, in West-Ost Richtung angelegt und verbinden die MannschaŌsgebäude. Die Objekte sind
eingeschossig  und  nicht  unterkellert.  An  der  Südseite  befindet  sich  der  Gang,  von  dem  mehrere  Klassenräume  (Lehrsäle)
erschlossen werden. Die Klassenräume verfügen über zahlreiche Fenster und sind nach Norden orienƟert.

Beim Lehrsaalgebäude Obj. 8 ist es zu einer Setzung gekommen, sodass im Gebäude starke Setzungsrisse sichtbar sind und die
gefahrlose Benützung nicht mehr gewährleistet ist.

„Zwischentrakt“ Obj. 12 und 13
Die Objekte 12 und 13 sind eingeschossig und nicht unterkellert. 

Das Objekt 12 ist ein Lehrsaalgebäude, das vom Objekt 11 zugänglich ist.  Von einem Gang werden ein Klassenzimmer sowie
mehrere kleine  Räume erschlossen,  die  Richtung Süden orienƟert  sind.  Am Ende des Gebäudes  befindet  sich  ein  größerer
Lehrsaal mit Stufen.

Zwischen Objekt 12 und Objekt 13 gibt es eine Durchfahrt für PKW. Das WerkstäƩengebäude Obj. 13 wird von dieser Durchfahrt
erschlossen und besteht aus mehreren WerkstäƩen- und Nebenräumen.

Küchen- und Speisesaaltrakt Obj. 14 - 17
Der  „Küchen-  und  Speisesaaltrakt“  besteht  aus  den  Objekten  14 –  17  und  stellt  einen U-förmigen  Baukörper  dar,  dessen
„Innenhof“ Richtung Westen orienƟert ist. Die Objekte sind miteinander verbunden und vollständig unterkellert. Die Objekte 14 –
16 sind eingeschossig und verfügen über ein teilweise ausgebautes Dachgeschoss. Das Objekt 17 ist zweigeschossig. Im Keller sind
jeweils Lagerräume, Vorbereitungsräume für den Küchenbetrieb sowie Sanitärräume untergebracht.

Im Objekt 14 befand sich das Soldatenheim. Objekt 15 beherbergte die Hauptküche und den MannschaŌsspeisesaal, der sich
längs im Gebäude erstreckt und Richtung Süden orienƟert ist, wo ein Arkadengang und eine Terrasse vorhanden sind. Die Küche
befindet sich im Kopf an der Ostseite,  dort  befindet sich auch der Zugang zum Objekt 15 und 16 und das SƟegenhaus. Die
Anlieferung erfolgte von Osten. Im Objekt 16 befanden sich ein weiterer Speisesaal, die ehemalige Unteroffiziersmesse (Cafeteria)
mit eigener, kleiner Küche sowie ein größerer Klassenraum. Der Zugang erfolgt von Osten und von Westen.
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Im Objekt 17 waren im Erdgeschoss ursprünglich eine zweite Küche und ein weiterer MannschaŌsspeisesaal untergebracht, die
jedoch seit vielen Jahren nicht mehr in Verwendung waren. Im Obergeschoss des Objektes 17 gibt es einen MiƩelgang, der die
links und rechts angeordneten Büroräume erschließt.

Kommandotrakt Obj. 18 - 20
Der Kommandotrakt ist L-förmig und besteht aus den Objekten 18 – 20.

Das Objekt 18 wird durch die große Kaserneneinfahrt geprägt, ist nicht unterkellert und 2-geschossig. Im Erdgeschoss ist auf der
Südseite  ein  Arkadengang  vorhanden.  An  der  Ecke  der  Vöslauerstraße  ist  der  charakterisƟsche  Rundturm  in  das  Gebäude
integriert.  Im Obergeschoss ist  ein,  mit  Marmorsäulen ausgestaƩetes, rundes Turmzimmer vorhanden. Westlich der  Einfahrt
waren  die  Räume  der  Kasernenwache,  östlich  der  Einfahrt  die  Räume  für  die  Kasernenverwaltung  untergebracht.  Das
Obergeschoss ist durch die Kaserneneinfahrt ebenso zweigeteilt. Die westliche Seite ist von Objekt 17 zugänglich und beherbergte
Büroräume, die östliche Seite beherbergte ebenso Büroräume. Das Dachgeschoss ist teilweise ausgebaut. Dort waren Lagerräume
vorhanden.

Die Objekte 19 und 20 bilden das „Herzstück“ der Kaserne und beherbergten das Kasernenkommando und die Heizzentrale für
das gesamte Gelände. Der Baukörper ist 2-geschossig mit ausgebautem Dachgeschoss und verfügt über 2 Kellergeschosse. Im Erd-
und Obergeschoss befanden sich die Büroräume des Kasernenkommandos, die durch einen MiƩelgang erschlossen werden. Der
Gebäudekopf  Objekt  20  war  für  die  Kanzlei  des  Kasernenkommandanten  in  Verwendung  und  verfügt  über  einen  eigenen
großzügigen Eingang mit Eingangshalle und SƟegenhaus und Büro- und Sanitärräumen. Die beiden Kellergeschosse beherbergen
die  zentrale  Heizungsanlage  der  Kaserne.  Von  dieser  Heizzentrale  werden  die  Gebäude  miƩels  Warmwasserzentralheizung
beheizt.  Ursprünglich  wurde  die  Kaserne  mit  Kohle  beheizt.  Dementsprechend  waren  im  1.  Kellergeschoss  Kohlenkeller
vorhanden.  Im 2.  Kellergeschoss  (nicht  vollständig  unterkellert)  war  ein  großer  Heizkesselraum mit zahlreichen Kohlekesseln
vorhanden. Zwischenzeitlich wurde die Kaserne mit Gas beheizt. Im Heizkesselraum sind mehrere Gasbrennkessel vorhanden. In
den ehemaligen Kohlekellern sind die Leitungsanlagen der Zentralheizung untergebracht.

Heeressanitätsanstalt Obj. 21
Das Objekt 21 ist eingeschossig und unterkellert. Ursprünglich dürŌe das Gebäude als  „Zwischentrakt“ eine andere Nutzung
gehabt haben. Im Kellergeschoss war ursprünglich der Kohlekeller untergebracht. Im Erdgeschoss war die Heeressanitätsanstalt
untergebracht, die ein „Kleinstkrankenhaus“ darstellte. Die Räume werden durch einen MiƩelgang erschlossen. Es gab mehrere
Büroräume,  Arztzimmer,  Ambulanzen,  Warteräume,  Sanitärräume  sowie  mehrere  Krankenzimmer.  Das  Dachgeschoss  ist
ausgebaut und beherbergt diverse Lagerräume.

MannschaŌstrakt Ost Obj. 22 -28
Die Gebäude des MannschaŌstraktes Ost umfassen die Objekte 22 – 28, die miteinander verbunden und deren Baukörper wie ein
Kamm angeordnet sind. Die MannschaŌsgebäude sind jeweils in West-Ost  Richtung orienƟert,  dazwischen befinden sich die
Lehrsaalgebäude in Nord-Süd Richtung. Durch die Anordnung der Baukörper werden Höfe gebildet, die Richtung Westen geöffnet
sind, jedoch auf Grund der Enƞernungen der Gebäude und der niedrigen Gebäudehöhe kaum als "Innenhöfe" wahrnehmbar sind.

Obj. 22, 24, 26 und 28 - MannschaŌsgebäude
Die MannschaŌsgebäude sind beinahe baugleich und in West-Ost Richtung angelegt. Die Gebäude sind 2-geschossig, verfügen
über ein ausgebautes Dachgeschoss und sind vollständig unterkellert. Der Haupteingang befindet sich am westlichen Ende, wo
auch ein SƟegenhaus vorhanden ist. Durch einen MiƩelgang im Erd- und Obergeschoss werden die links und rechts liegenden
Büroräume  (Kanzleien),  MannschaŌsunterkünŌe  und  Sanitärräume  erschlossen.  Im  Kellergeschoss  gibt  es  ebenso  einen
MiƩelgang,  der die Lagerräume erschließt. Im Dachgeschoss sind Lagerräume untergebracht,  die durch leichtere Trennwände
abgegrenzt  sind  und  durch  einen  Gang  erschlossen  werden.  Die  Grundrisse  in  den  Dachgeschossen  variieren.  Bei  den
SchniƩpunkten mit den Lehrsaalgebäuden ist jeweils ein SƟegenhaus angeordnet und befindet sich eine Aula. Die Flächen in den
östlichen Köpfen der Gebäude (nach den Lehrsaaltrakten) sind teilweise durch einen separaten Eingang von Osten erschlossen. In
diesen Gebäudeköpfen waren ursprünglich Dienstwohnungen untergebracht. 

Das Objekt 28 hat an seinem "Ende" einen größeren Gebäudekopf.

Obj. 23, 25 und 27 - Lehrsaalgebäude
Die Lehrsaalgebäude sind baugleich, in Nord-Süd Richtung angelegt und verbinden die MannschaŌsgebäude. Die Objekte sind
eingeschossig  und  nicht  unterkellert.  An  der  Westseite  befindet  sich  der  Gang  von  dem  mehrere  Klassenräume (Lehrsäle)
erschlossen werden. Die Klassenräume verfügen über zahlreiche Fenster und sind nach Osten orienƟert.

Im Objekt 23 gibt es am Übergang zum Objekt 24 eine Durchfahrt für PKW.

BMLV I DirekƟon 7 Infrastruktur I Abt. LiegenschaŌsverwaltung I Roßauer Lände 1 I 1090 Wien
Seite 15 von 42



Garagen Nord-Süd Obj. 29 -34
Die Garagenobjekte 29-34 sind miteinander verbunden und wie ein Kamm angeordnet. Die Objekte 30, 32 und 34 sind in Nord-
Süd Richtung angeordnet und jeweils im miƩleren Bereich etwas Ɵefer. Die Objekte 29, 31 und 33 sind in West-Ost Richtung
angeordnet.

Die Gebäude sind eingeschossig, nicht unterkellert und stellen einfache Garagengebäude mit Ziegelmauerwerk und einer offenen
DachkonstrukƟon dar.  Richtung Norden und Westen  sind über  die  gesamte  Gebäudebreite zahlreiche einzelne,  händisch  zu
öffnende Garagentore vorhanden.  Insgesamt gibt  es  in  den Objekten 29-34 158 Garagentore.  Jeweils  mehrere Tore sind zu
Garagenräumen zusammengefasst,  wobei die Größen variieren und eine Abtrennung der Haupträume durch Mauern erfolgt.
Innerhalb der Haupträume gibt es zum Teil zusätzliche Abtrennungen durch GiƩer etc. In den SchniƩpunkten der Garagenobjekte
sind einige Sanitär-,  Aufenthalts-  und Büroräume vorhanden.  Die  Garagen wurden als  Kfz-Garagen bzw.  zur Einstellung von
militärischem Gerät verwendet.

Garagen West-Ost Obj. 35-38
Die Objekte 35 – 38 sind in West-Ost Richtung angeordnet, miteinander verbunden und haben unterschiedliche GebäudeƟefen.
Die Gebäude sind eingeschossig, nicht unterkellert und stellen einfache Garagengebäude mit Ziegelmauerwerk und einer offenen
DachkonstrukƟon dar. Über die gesamte Länge sind einzelne, händisch zu öffnende Garagentore vorhanden, die Richtung Norden
ausgerichtet sind. Insgesamt gibt es 46 Garagentore. Es sind jeweils mehrere Tore zu Garagenräumen zusammengefasst, wobei
die Größen variieren und eine Abtrennung der Haupträume durch Mauern erfolgt. Zum Teil sind Montagegruben vorhanden.

Im  Objekt  35  gibt  es  an  der  Rückseite  einen Traforaum,  zwischen  Objekt  37  und  38  gibt  es  eine  Durchfahrt.  Objekt  38
("Panzerhalle") ist eine Garagenhalle für LKW und Panzer und verfügt dementsprechend über breitere Einfahrtstore und eine
größere Tiefe. Das Objekt hat eine besondere DachkonstrukƟon mit einem tragenden Fachwerk.

Objekte KraŌfahrschule Obj. 39 – 41 und 43
Objekt  39  ist  ein  einfaches,  nicht  unterkellertes  Lagergebäude  mit  mehreren  Räumen.  Objekt  43  ist  ein  zweigeschossiges,
ehemaliges Heizhaus.

Objekt  40  ist  das  Gebäude  der  HeereskraŌfahrschule.  Das  Gebäude  ist  T-förmig  und  besteht  aus  einer  WerkstaƩhalle  mit
mehreren Einfahrtstoren und Brückenkran, die Richtung Norden orienƟert ist. Dieser Gebäudeteil ist nicht unterkellert. Dahinter
befindet sich der Gebäudeteil der Schule. Dieser ist 2-geschossig und unterkellert. Im Keller sind Lagerräume vorhanden, im Erd-
und Obergeschoss  gibt  es diverse Büro-  und Klassenräume,  sonsƟge Schulungsräume,  Sanitär-  und UnterkunŌsräume sowie
kleinere WerkstäƩen.

Objekt  41  ist  eine  eingeschossige,  nicht-unterkellerte  Kfz-WerkstäƩe  mit  mehreren  WerkstaƩplätzen  sowie  ergänzenden
Lagerflächen und WerkstäƩen.

Panzergaragen Obj. 44 und 45
Die beiden Panzergaragen wurden 1994 in BetonferƟgteilbauweise errichtet und verfügen jeweils über eine Garagenhalle mit
mehreren Toren, eine Wartungsbox sowie einige Nebenräume. Die Garagen sind eingeschossig haben glaƩe Betonböden und sind
nicht unterkellert.

Leichtbauhallen Obj. 48 und 49
Bei  den  beiden  Objekten  handelt  es  sich  um  einfache  Leichtbauhallen  („Blechhallen“  /  „Mannesmannhallen“)  mit  einem
Betonboden, die 1968 errichtet wurden. 

SonsƟge Objekte

Obj. 806 - Tankstelle
Die Kasernentankstelle wurde 1984 errichtet und verfügt über ein Tankwärterhäuschen. Es sind 3 (entleerte) Tanks (Benzin, Super,
Diesel) mit einer Kapazität von jeweils 50.000 l vorhanden. 

Obj. 811 - Lagerobjekt
Es handelt sich um ein einfaches, eingeschossiges Lagergebäude mit einem Raum.

Obj. 816 - Mülllagergebäude
Das Mülllagergebäude befindet sich auf der Rückseite der Küche (Obj. 15) gegenüber der Küchenanlieferung und ist ein einfaches,
fensterloses Bauwerk mit mehreren Räumen.
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Obj. 817 - GasübergabestaƟon
Die GasübergabestaƟon der EVN befindet sich in einem kleinen Bauwerk auf der Freifläche zwischen Objekt 19 und der Vöslauer
Straße.

Obj. 818 - Soldatenkapelle
Die Soldatenkapelle wurde 1990 errichtet und besteht aus einem ellipƟschen, einseiƟg offenen Baukörper mit einem Vordach in
Muschelform.
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3. Kaufvertragsentwurf

K A U F V E R T R A G S E N T W U R F

abgeschlossen zwischen der

Republik Österreich (Heeresverwaltung), 1090 Wien, Roßauer Lände 1,
vertreten durch die Bundesministerin für Landesverteidigung
vertreten durch den Heeresimmobiliendirektor der DirekƟon 7 - Infrastruktur,

im Folgenden die „Verkäuferin“ genannt, einerseits und

Käufer/in einfügen

im Folgenden "Käufer/in" genannt, andererseits wie folgt:

1. Kaufgegenstand
Die  Republik  Österreich  (Heeresverwaltung)  ist  alleinige  grundbücherliche  Eigentümerin  der  LiegenschaŌ  MarƟnek  Kaserne,
Vöslauer Straße 106, 2500 Baden bei Wien bestehend aus dem Gutsbestand KG 04025 Rauhenstein, EZ 603 und KG 04031 Sooß,
EZ 779 mit einer Gesamƞläche von ca. 369.080 m², welche den Kaufgegenstand bildet.

2. Kaufpreis
Der Kaufpreis für den Kaufgegenstand gem. Punkt 1. dieses Vertrages wird einvernehmlich mit

€ ……………..
(in Worten: …………………….Euro)

vereinbart.
Der Kaufpreis ist durch den/die Käufer/in vor UnterferƟgung dieses Kaufvertrags durch die Verkäuferin kostenfrei unter Angaben
des Zahlungsgrundes, „BMF-XXXX-X.XXX.XXX“ auf das Konto mit dem Kontowortlaut „BMF Bundesvermögen“,  IBAN: AT03 0100
0000  0505  0134,  einzubezahlen.  Diese  Einzahlung  ist  durch  Vorlage  der  DurchführungsbestäƟgung  des  überweisenden
KrediƟnsƟtutes nachzuweisen. 

Im Zusammenhang mit dem Budgetbegleitgesetz vom 13. Mai 1998 und den damit verbundenen steuerlichen Änderungen bei
GrundstückstransakƟonen wird darauf hingewiesen, dass in den angeführten Kaufpreisangaben keine Umsatzsteuer enthalten ist
und von der Verkäuferin auch keine vorgeschrieben wird.

Die  KaufpreisermiƩlung  erfolgte  im  Wege  einer  öffentlichen  Feilbietung  und  eines  transparenten  und  strukturierten
Bieterverfahrens, aus dem der/die Käufer/in als Meistbietender hervorging.

Dem/Der  Käufer/in  ist  der  wahre  Wert  des  Kaufgegenstands  bekannt  und  dieser  erklärt,  dass  die  Bedingungen  dieses
Kaufvertrages im Hinblick auf die GleichwerƟgkeit von Leistung und Gegenleistung sowohl subjekƟv als objekƟv angemessen, als
auch den wirtschaŌlichen Verhältnissen und Absichten der Vertragsparteien entsprechend sind, sodass im gegenständlichen Fall
die Voraussetzungen für eine Anfechtung des Vertrages wegen allfälliger Verletzung über die HälŌe des wahren Wertes nicht
gegeben sind.  Sollten diese Voraussetzungen dennoch gegeben sein,  wofür  den Parteien freilich  kein Anhaltspunkt vorliegt,
erklärt der Käufer/die Käuferin weiters, die Sache aus besonderer Vorliebe um einen außerordentlichen Wert zu übernehmen.

3. Nachbesserungsvereinbarung
Der/Die  Käufer/in  ist  über  die  derzeiƟgen  Flächenwidmungs-  und  BebauungsbesƟmmungen  sowie  das  Schreiben  der
Stadtgemeinde Baden vom Juli  2025, den Beschluss des Gemeinderates der Stadt Baden vom 20.05.2025, den Beschluss des
Gemeinderates der Stadt Baden vom 17.12.2024 und das Schreiben der Stadtgemeinde Baden vom 06.08.2024 informiert.

Auf  Grundlage  dieser  von  der  Stadtgemeinde  Baden  bekannt  gegeben  Rahmenbedingungen  für  eine  Nachnutzung  des
Kasernengeländes  vereinbaren die  Vertragsparteien daher folgende Nachbesserungsklauseln für  die  folgenden  20 Jahren ab
Rechtswirksamkeit dieses Vertrages:
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a) Kaufpreisnachbesserung bei Überschreitung der angenommen, maximal als Bauland gewidmeten Flächen

Als Basis für eine Kaufpreisnachbesserung gemäß lit. a) gehen die Vertragsparteien einvernehmlich davon aus, dass auf der
verkaufsgegenständlichen Fläche insgesamt maximal 244.000 m² als Bauland gewidmet werden, wobei hiermit jede andere
Baulandwidmung als die Kategorie „Bauland – Sondergebiet Kaserne“ gemeint ist. 
Der  Käufer/Die Käuferin nimmt in  diesem Zusammenhang ausdrücklich zur Kenntnis,  dass  von der  Verkäuferin für  das
Ausmaß  der  in  Punkt  3.  dieses  Kaufvertrages  angenommenen  allenfalls  erzielbaren  Widmungen  keinerlei  HaŌung
übernommen oder Gewähr geleistet wird.

Sollte eine über 244.000 m² hinausgehende Fläche als Bauland gewidmet werden, wobei hiermit wiederum jede andere
Baulandwidmung als die Kategorie "Bauland – Sondergebiet Kaserne" gemeint ist, verpflichtet sich der Käufer/die Käuferin,
für  jeden  Quadratmeter  mehr  gewidmete  Grundstücksfläche,  die  den  Schwellenwert  von  244.000  m²  übersteigt,  eine
Kaufpreisnachzahlung in Höhe von 185,00 Euro pro m² an die Verkäuferin zu zahlen.

Die  Kaufpreisnachzahlung  in  Höhe  von  185,00  Euro  pro  m²  ist  wertgesichert  mit  dem  Verbraucherpreisindex  2020
(Basismonat November 2025). Als Referenzmonat für die Berechnung einer Kaufpreisnachbesserung ist der Indexwert jenes
Monats des Verbraucherpreisindex 2020 heranzuziehen, in welchem der Flächenwidmungsplan, mit dem der Schwellenwert
von 244.000 m² Bauland überschriƩen wird, rechtskräŌig geworden ist

Sollten  mehrere  voneinander unabhängige Flächenwidmungs-  und  Bebauungspläne für  die  kaufgegenständliche Fläche
beschlossen werden, sind diese zur ErmiƩlung des Bauland-Schwellenwerts kumulaƟv heranzuziehen.

b) Kaufpreisnachbesserung bei Widmung als Bauland – Kerngebiet, Bauland – Wohngebiet oder Bauland - Sondergebiete, die
besƟmmte Nutzungen ermöglichen

Sollten  auf  dem Kaufgegenstand  Flächen als  Bauland – Wohngebiet,  Bauland –  Kerngebiet,  Bauland -  Wohngebiet  für
nachhalƟge Bebauung, Bauland – Kerngebiet für nachhalƟge Bebauung oder als Bauland – Sondergebiet, das eine Nutzung
für Beherbergungsbetriebe, Tourismusbetriebe, öffentliche Gebäude, Versammlungs- und VergnügungsstäƩen, Wohnheime,
oder sonsƟge Wohnformen (z.B. „altersgerechtes Wohnen“, „betreutes Wohnen“, „Wohnen und Arbeiten“, etc.) ermöglicht,
gemäß § 16 des Niederösterreichischen Raumordnungsgesetz 2014 (NÖ ROG 2014), LGBl. Nr. 3/2015 in der Fassung LGBl. Nr.
10/2024, gewidmet oder als solche genutzt werden, ist für jeden Quadratmeter derarƟg gewidmeter oder genutzter Flächen
eine Kaufpreisnachzahlung in Höhe von 276,00 Euro pro m² an die Verkäuferin zu zahlen.

Die  Kaufpreisnachzahlung  in  Höhe  von  276,00  Euro  pro  m²  ist  wertgesichert  mit  dem  Verbraucherpreisindex  2020
(Basismonat  November  2025).  Als  Referenzmonat  für  die  Berechnung  einer  Kaufpreisnachbesserung  je  Quadratmeter
derarƟg  gewidmeter  oder  genutzter  Flächen  ist  jeweils  der  Indexwert  des  Verbraucherpreisindex  2020  jenes  Monats
heranzuziehen, in welchem die Widmung jeweils rechtskräŌig erfolgt ist oder die Nutzung jeweils erstmalig staƩgefunden
hat.

Sollten  diese  Nutzungskategorien  des  Baulands  nicht  mehr  in  der  Niederösterreichischen  Raumordnungsgesetzgebung
enthalten sein, sind jeweils diejenigen Nutzungskategorien heranzuziehen, die ihnen am nächsten kommen.

c) gemeinsame Vereinbarungen für beide Nachbesserungsklauseln  

Eine KaufpreisredukƟon, aus welchem Grund auch immer, wird einvernehmlich ausgeschlossen.

Der/Die Käufer/in verpflichtet sich, die Verkäuferin nachweislich und unverzüglich, das heißt binnen 4 Wochen, über rechtskräŌige
Umwidmungen  des  Kaufgegenstandes  zu  informieren.  Eine  allfällige  Nachbesserungszahlung  ist  bis  längstens  8  Wochen  ab
InformaƟon durch den/die Käufer/in fällig und abzurechnen und der ermiƩelte Betrag umgehend auf ein von der Verkäuferin
bekannt zu gebendes Konto zu überweisen.

Weist  der/die  Käufer/in  der  Verkäuferin  nach,  dass  eine  Verbauung  im  Umfang  einer  erlangten  Widmung  (rechtskräŌige
FlächenwidmungsbesƟmmungen) und/oder rechtskräŌiger BebauungsbesƟmmungen, die eine Verpflichtung zur Bezahlung einer
Nachbesserung  auslöst,  aus  rechtlichen  Gründen,  wie  beispielsweise  aufgrund  denkmalschutzrechtlicher  oder
naturschutzrechtlicher  VorschriŌen  oder  Bescheide,  nicht  möglich  ist,  wird  die  Fälligkeit  einer  vom/von  der  Käufer/in  zu
leistenden Nachbesserungszahlung bis zum Vorliegen einer bindenden Entscheidung der zuständigen Verwaltungsbehörde über
die Zulässigkeit einer Verbauung hinausgeschoben. Der/Die Käufer/in ist in einem solchen Fall jedoch verpflichtet, ehest möglich
eine solche bindende Entscheidung über eine mögliche Verbauung bei der zuständigen Behörde herbeizuführen. Sofern der/die
Käufer/in  trotz  dieser  rechtlichen  Hindernisse  eine  Verbauung  vornimmt,  gilt  die  Fälligkeit  der  zu  leistenden
Nachbesserungszahlung als nicht hinausgeschoben.
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Der/Die Käufer/in ist unter Aufrechterhaltung seiner/ihrer solidarischen HaŌung verpflichtet, diese Nachbesserungsklauseln auf
sämtliche  Teil-  oder  Gesamtrechtsnachfolger  im  Eigentum  am Kaufgegenstand  zu  überbinden.  Der/Die  Käufer/in  haŌet  der
Verkäuferin für  jenen Schaden, der der  Verkäuferin aus einer vom Käufer/von der Käuferin unterlassenen Überbindung der
Nachbesserungsvereinbarung  auf  allfällige  Teil-  oder  Gesamtrechtsnachfolger  im  Eigentum  am  Kaufgegenstand  oder  einer
Verletzung der Bekanntgabepflicht entsteht.

Verletzt der Käufer / die Käuferin eine ihn treffende Bekanntgabe- und/oder Überbindungspflicht,  gilt  für jeden Verstoß eine
KonvenƟonalstrafe in Höhe von EUR 50.000,- (wertgesichert nach dem VPI 2020, Basismonat November 2025) als vereinbart.

Der/Die Käufer/in nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass die Möglichkeit der Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche
durch die Verkäuferin aus der Verletzung von Bekanntgabe- und/oder Überbindungspflichten jedenfalls unberührt bleibt.

4. Übergabe und Übernahme
Die  Verkäuferin  verkauŌ  und  übergibt  und  der/die  Käufer/in  kauŌ  und  übernimmt  den  unter  Punkt  1.  dieses  Vertrages
bezeichneten Kaufgegenstand wie er liegt und steht und wie die Verkäuferin den Kaufgegenstand bisher besessen und benützt hat
bzw. zu besitzen und benützen berechƟgt ist, im gegenwärƟgen Zustand, mit allem sachlichen und rechtlichen Zubehör sowie
allen Ein-  und Auĩauten,  ausgenommen jene Fahrnisse und Bauteile  (Objekte  31, 32,  33,  34,  36,  38, 40  und  41),  die  der
militärischen Ersatzinfrastruktur zugeordnet sind und sich zum Zeitpunkt der Übergabe noch in Einlagerung befinden. Diese sind
nicht Gegenstand dieses Vertrages.

a) Die Übergabe und Übernahme des Kaufgegenstandes in den physischen Besitz des/der Käufers/in erfolgt mit dem auf das
Vorliegen der rechtskräŌigen UnterferƟgung dieses Kaufvertrages folgenden Monatsersten (VertragssƟchtag). Mit diesem
Tage gehen Gefahr und Zufall auf den/die Käufer/in über. Dieser Tag ist auch SƟchtag für die Verrechnung der laufende
Nutzen und Lasten.

b) Die Verkäuferin, vertreten durch die DirekƟon 7 - Infrastruktur, und der/die Käufer/in werden bis spätestens 1 Monat nach
dem VertragssƟchtag ein Protokoll über die Übergabe/Übernahme aller das kaufgegenständliche Grundstück betreffenden,
verfügbaren Verwaltungsunterlagen errichten.

c) Abweichend von lit a) räumt die/der Käufer/in der Verkäuferin das Recht ein, die auf dem Kaufgegenstand befindlichen
Fahrnisse und Bauteile (Objekten 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 und 41 ), die der militärischen Ersatzinfrastruktur zugeordnet
sind, für die Dauer von zweieinhalb Jahren ab grundbücherlicher Durchführung dieses Kaufvertrages unentgeltlich zu lagern.
Nach Ablauf dieser Frist sind die genannten Fahrnisse und Bauteile von der Verkäuferin auf eigene Kosten zu enƞernen.

5. Gewährleistung und Schadenersatz
Der/Die Käufer/in hat den Kaufgegenstand eingehend besichƟgt; Lage, Beschaffenheit und Zustand des Kaufgegenstandes sind
ihm/ihr bekannt. Die  Verkäuferin übernimmt keine Gewähr für eine besƟmmte physische Beschaffenheit,  einen besƟmmten
Zustand, eine besƟmmte Verwendbarkeit des Kaufgegenstandes sowie für die  RichƟgkeit der angegebenen Flächenausmaße.
Jegliche  HaŌung  der  Verkäuferin  für  Altlasten  und  BodenkontaminaƟonen  des  Kaufgegenstandes  wird  ausdrücklich
ausgeschlossen. 

Die Verkäuferin haŌet nicht dafür, dass Grund und Boden oder Gebäude, welche sich auf gegenständlicher LiegenschaŌ befinden,
zum Übergabezeitpunkt frei von KontaminaƟonen, welcher Art immer sind, gleich ob diese offenkundig sind oder erst  später
hervorkommen.  Jedwede  einseiƟge  Auflösung  des  Kaufvertrages  aufgrund  von  KontaminaƟonen  der  LiegenschaŌ  wird
ausdrücklich ausgeschlossen.

Die  Verkäuferin  übernimmt  ebenso  keine  Gewähr  für  eine  allfällige  Verschlechterung  der  Beschaffenheit  und  Zustand  des
Kaufgegenstandes bis zur Übergabe und Übernahme dieses Vertrages.

Die Verkäuferin haŌet jedoch dafür, dass der Kaufgegenstand frei von allen bücherlichen Geldlasten und - abgesehen von den
Bestandsrechten gemäß 10 dieses Vertrages - frei von Bestandrechten in das Eigentum der/die Käufer/in übergeht. Etwaige der
Verkäuferin  nicht  ausdrücklich  bekannte  außerbücherliche  Rechte  oder  Lasten  DriƩer  sind  von  der/die  Käufer/in  ohne
Anrechnung auf den Kaufpreis mit zu übernehmen und der/die Käufer/in hat die Verkäuferin diesbezüglich schad- und klaglos zu
halten.

Die Verkäuferin leistet Gewähr dafür, dass alle bis zum ÜbergabesƟchtag des Kaufgegenstandes zu entrichtenden Steuern und
sonsƟgen öffentlichen Abgaben zu den Fälligkeitsterminen fristgerecht bezahlt wurden. Es sind zum Zeitpunkt der UnterferƟgung
dieses  Vertrages  keine  BauauŌräge  erteilt  oder  baubehördliche  Verfahren  zur  Einleitung  von  AuŌrägen  anhängig.  Der
Kaufgegenstand ist zum Zeitpunkt der UnterferƟgung dieses Vertrages nicht streitverfangen. Sollte sich dieser Zustand zwischen
UnterferƟgung dieses Vertrages und VertragssƟchtag ändern, so ist die  Verkäuferin bei sonsƟgem Schadenersatz verpflichtet,
der/die Käufer/in umgehend nachweislich schriŌlich davon in Kenntnis zu setzen. 
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Über die in den obigen Punkten angeführten HaŌungen hinausgehende gesetzliche oder vertragliche Ansprüche können vom/von
der Käufer/in nicht geltend gemacht werden, es sei denn, dass ihr Mängel oder für den Vertragsabschluss wesentliche Umstände
von der Verkäuferin arglisƟg verschwiegen wurden oder die Verkäuferin Mängel vorsätzlich verursacht hat und der/die Käufer/in
die Mängel weder kannte noch kennen musste.

6. Untergrunderkundung / Altlasten- und BodenkontaminaƟonen
Der/Die Käufer/in ist über die militärische Nutzung der LiegenschaŌ informiert und erklärt ausdrücklich, sich des im Vergleich zu
nicht  militärisch  genutzten  LiegenschaŌen  erhöhten  KontaminaƟonsrisikos  sowie  der  möglichen  Risiken  und  Folgen  einer
allfälligen  KontaminaƟon  (insbesondere  Entsorgungskosten,  Verzögerungen  der  Bauführung  etc.)  bewusst  zu  sein.  Der/Die
Käufer/in  bestäƟgt,  diesbezüglich  von  der  Verkäuferin  ausreichend  aufgeklärt  worden  zu  sein.  Die  vollständigen
Untergrunderkundungen wurden der/dem Käufer/in vor VertragsunterferƟgung in Kopie übergeben.

Die  Verkäuferin  weist  ausdrücklich  darauf  hin,  und der/die  Käufer/in nimmt zur  Kenntnis,  dass  für  die  kaufgegenständliche
LiegenschaŌ in den Jahren  2011 und 2014 durch die Firma  Metlab Winter KG flächendeckende Untergrunderkundungen und
Altlastenuntersuchungen  durchgeführt  wurden.  Im  Zuge  dieser  Untersuchungen  wurde  festgestellt,  dass  das  anfallende
Aushubmaterial  in  der  Regel  auf  einer  Bodenaushubdeponie  entsorgt  werden  kann.  Im  Rahmen  der  flächendeckenden
Untergrunderkundung im Jahr 2014 durch die Firma Steinwender & Partner wurde eine passive BodenluŌmessung miƩels Gore-
Sorber  TM  durchgeführt.  Dabei  wurden  Untersuchungsergebnisse  hinsichtlich  KraŌstoffe/Treibstoņomponenten sowie  PAK
(polyzyklische  aromaƟsche  Kohlenwasserstoffe)  festgestellt.  Für  die  Untersuchungskomponenten  CWK,  BTEX,  TMB  sowie
Sprengstoffe wurden  keine  Verdachtsbereiche  ermiƩelt.  Als  KontaminaƟon  gelten  Materialien  oder  Stoffe,  die  auf  einer
höherwerƟgen Deponie als einer Baurestmassendeponie zu entsorgen sind.

Die verkaufsgegenständliche Fläche ist weder im Verdachtsflächenkataster noch im Altlastenatlas eingetragen. Dem/Der Käufer/in
sind  die  Ergebnisse der  durchgeführten  Untersuchungen  ausreichend  bekannt  und  die  entsprechenden  Unterlagen  wurden
dem/der  Käufer/in  vor  VertragsunterferƟgung  in  Kopie  übergeben.  Der  Zustand  des  Kaufgegenstandes  einschließlich  seines
Untergrundes sowie die Materialqualitäten und deren Zuordnung zu den jeweiligen Deponieklassen sind den Vertragsparteien
daher  bekannt.  Jegliche  HaŌung  der  Verkäuferin  für  Altlasten  und  BodenkontaminaƟonen  des  Kaufgegenstandes  wird
ausdrücklich ausgeschlossen.

Über die in den vorstehenden Punkten ausdrücklich übernommenen HaŌungen hinausgehende gesetzliche oder vertragliche
Ansprüche können vom/von der Käufer/in nicht geltend gemacht werden, es sei denn, dass der Verkäuferin Mängel oder für den
Vertragsabschluss wesentliche Umstände arglisƟg verschwiegen wurden oder die Verkäuferin Mängel vorsätzlich verursacht hat
und der/die Käufer/in diese Mängel weder kannte noch kennen musste.

7. Flächenwidmung
Der/Die Käufer/in  ist  über  die  derzeiƟge Flächenwidmung  „Bauland Sondergebiet Kaserne“, „BS - Sonderkrankenanstalt“  und
„Grünland – Grüngürtel Immissionsschutz“, informiert und nimmt diese zur Kenntnis.

8. Denkmalschutz
Der/Die Käufer/in nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass

• im A2-BlaƩ der LiegenschaŌ EZ 603 KG 04025 Rauhenstein zu lfd. Nummer 6a 199/2008 hinsichtlich Gst. Nr. 202/1
• im A2-BlaƩ der LiegenschaŌ EZ 779 KG 04025 Rauhenstein zu lfd. Nummer 220/2008 hinsichtlich Gst. Nr. 192/1

die Unterschutzstellung gemäß § 2a Denkmalschutzgesetz per Verordnung vom 31. Oktober 2007 ersichtlich gemacht ist. Dem
Käufer wurden die Stellungnahmen zu

• GZ. BDA-15508/obj/2014/0003-allg vom 26. September 2014 und
• GZ. BDA-15508.obj/0002-NÖ/2016 vom 30. März 2016 und
• der Denkmalpflegerische Bindungsplan MarƟnek Kaserne Baden vom 26.08.2024

des Bundesdenkmalamtes vor VertragsunterferƟgung in Kopie übergeben.

9. Naturschutzauflagen – ZusƟmmungserklärung
Der/Die Käufer/in nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dasss Gehölzenƞernungen auf der im gegenständlichen Vertrag bezeichneten
LiegenschaŌ aus naturschutzrechtlichen Gründen ausschließlich außerhalb der Brutzeit der Vögel zulässig sind und daher nur im
Zeitraum vom 1. September bis einschließlich 15. Februar durchgeführt werden dürfen. 

Diese Regelung ist im Falle einer Weiterveräußerung, Übertragung, Rechtsnachfolge oder Einbindung eines Bauwerbers oder
sonsƟger DriƩer entsprechend weiterzugeben und zu berücksichƟgen. 
Der/Die Käufer/in wurde die ZusƟmmungserklärung vor VertragsunterferƟgung in Kopie übergeben.
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10. Bestehende Bestandsverträge und Übereinkommen
Hinsichtlich der kaufgegenständlichen Grundstücke hat die Verkäuferin folgende Bestandsverträge abgeschlossen:

 Bestandvertrag  mit  der  Mobilkom  Austria  AG  vom  26.4/4.5.2004  über  die  Errichtung  und  den  Betrieb  von
TelekommunikaƟonseinrichtungen (Handymast) inkl. der erforderlichen Elektro- und Fernmeldekabel.

 Bestandvertrag  mit  der  T-Mobile  Austria  GmbH  vom  2./5.11.2004  über  die  Errichtung  und  den  Betrieb  von
TelekommunikaƟonseinrichtungen (Handymast) inkl. der erforderlichen Elektro- und Fernmeldekabel.

Der/Die Käufer/in triƩ an Stelle der Verkäuferin in alle Rechte und Pflichten aus diesen Verträgen vollinhaltlich ein und hält die
Verkäuferin in diesem Zusammenhang schad- und klaglos.

Eine AusferƟgung der Verträge wurde dem/der Käufer/in vor VertragsunterferƟgung in Kopie ausgehändigt.

11. Mit der Verkäuferin abzuschließender Mietvertrag
Die  Verkäuferin  hat  im  Objekt  01  –  Wohngebäude  die  nachstehende  Wohnung  unbefristet  als  sogenannte  Dienst-  und
Naturalwohnungen an Mitarbeiter des Bundesministeriums für Landesverteidigung gemäß den BesƟmmungen des § 80 Beamten-
Dienstrechtsgesetz 1979  (BDG 1979) zugewiesen.  Durch die  Zuweisung einer Dienst-  oder  Naturalwohnung an Beamte wird
gemäß § 80 Abs 3 BDG 1979 kein Bestandsverhältnis begründet. Die Entziehung der Dienst- oder Naturalwohnung kann nur aus
den in § 80 Abs 5 und 6 BDG 1979 genannten Gründen erfolgen. Eine Dienst- oder Naturalwohnung hat aus dem in § 80 Abs 4a
BDG  1979  genannten  Grund  entzogen  zu  werden.  Damit  die  Verkäuferin  ihrer  Verpflichtung  zur  Bereitstellung  von
Naturalwohnungen weiter  nachkommen  kann,  verpflichtet  sich  der/die  Käufer/in,  mit  der  Verkäuferin  über  die  betreffende
Wohnung einen separaten unbefristeten Mietvertrag - gemäß der einen integrierenden Vertragsbestandteil bildet Anlage ./1 -
abzuschließen.

Die  Höhe  der  Vergütungen  für  die  Naturalwohnungen  werden  vom  BMLV  als  Dienstbehörde  vorgeschrieben,  die
Wertanpassungen erfolgen aufgrund der Rundschreiben des Bundeskanzleramtes. 

Die Berechnung der zu leistenden Mietzinse erfolgt auf Basis der Zuweisungsbescheide an den Naturalwohnungsnutzer.
 Wohnung 1, GIRSCH Karl, Obst i.R.

Die  Verpflichtung,  mit  der  Verkäuferin  einen  Mietvertrag  über  die  in  dieser  BesƟmmung  genannten  Naturalwohnung
abzuschließen, wird vom/von der Käufer/in ohne Anrechnung auf den Kaufpreis übernommen.

Die  Verkäuferin  haŌet  nicht  dafür,  dass  Rücklagen  und/oder  Mietzinsreserven  überhaupt  oder  in  der  gesetzlichen  Höhe
vorhanden  sind.  Der/Die  Käufer/in  übernimmt  alle  einschlägigen  Verpflichtungen  der  Verkäuferin  zur  Verwendung  der
rechnerischen Mietzinsreserve, einschließlich eingehobener Erhaltung- und Verbesserungsbeiträge. Der/Die Käufer/in  hat die
Verkäuferin hinsichtlich der übernommenen Verpflichtungen auf Anforderung schad- und klaglos zu halten. Sofern daher der/die
Käufer/in von Mietern zur Vornahme von Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten, deren Kosten aus eingehobenen Erhaltung- und
Verbesserungsbeiträgen oder sonst aus der Mietzinsreserve zu decken sind, herangezogen wird, sind die bezüglichen gesetzlichen
Ansprüche von Mietern ohne jeden ErstaƩungsanspruch gegenüber der Verkäuferin, vom/von der Käufer/in zu erfüllen.

12. Energieausweis
Für  die  Objekte  1-7,  9-28,  34,  35,  40,  41,  44,  45  liegen  keine  aktuellen  Energieausweise  vor.  Die  Ver-  und
Entsorgungseinrichtungen der Kaserne wurden abgemeldet bzw. sƟllgelegt. Die Kaserne ist derzeit nicht mit Strom, Wasser, Kanal
oder Gas versorgt und ist somit derzeit nicht beheizt oder gekühlt. Energieausweise aus dem Jahr 2013, werden auf Anfrage
gesondert übermiƩelt.

13. Bücherliche Lasten
Im C-BlaƩ der LiegenschaŌ KG 04025 Rauhenstein, EZ 603 und KG 04031 Sooß EZ 779 sind keine bücherlichen Lasten eingetragen.

14. Öffentlich-rechtliche Beschränkungen
Im  A2-BlaƩ  der  LiegenschaŌ EZ  603,  KG 04025 Rauhenstein,  Gst.  Nr.  202/1  ist  folgende öffentlich-rechtliche  Beschränkung
angemerkt: 6 a 199/2008  Denkmalschutz hinsichtlich Gst. Nr. 202/1.

Im  A2-BlaƩ  der  LiegenschaŌ EZ  779,  KG 04025 Rauhenstein,  Gst.  Nr.  192/1  ist  folgende öffentlich-rechtliche  Beschränkung
angemerkt: 220/2008  Denkmalschutz hinsichtlich Gst. Nr. 192/1.

Diese wären durch den Käufer/die Käuferin mit zu übernehmen.
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15. Immobilienertragsteuer
Der/Die  Käufer/in  beauŌragt  seinen/ihren  rechtsfreundlichen  Vertreter  für  die  Verkäuferin,  den  errechneten  Betrag  der
Immobilienertragsteuer  dem  Finanzamt  für  Großbetriebe  anzuzeigen,  abzugeben  und  der  Verkäuferin  die  Meldung
vorzuschreiben. Die dazu notwendigen Unterlagen werden dem rechtsfreundlichen Vertreter durch die Verkäuferin zur Verfügung
gestellt. Die Verkäuferin überweist, im Wege der Meldung durch den rechtsfreundlichen Vertreter die Immobilienertragsteuer
fristgerecht  an das zuständige Finanzamt für Großbetriebe (FA)  zu Steuernummer: 09  530/0489, BM f  Landesverteidigung –
Budgetabt  IBAN:  AT88  0100  0000  0550  4116.  Allfällige  Kosten  aus  dieser  Selbstberechnung,  der  Meldung  der
Immobilienertragsteuer durch den rechtsfreundlichen Vertreter trägt der/die Käufer/in.

16. Grundverkehrserklärung
Der/Die Käufer/in  erklärt,  ein/e österr.  Staatsbürger/in,  ein/e EWR-Bürger/in,  ein vertretungsbefugtes  Organ des Käufers/der
Käuferin oder eine österreichische GebietskörperschaŌ und sohin Deviseninländer zu sein.

Der/Die  Käufer/in  nimmt  zur  Kenntnis,  dass  er/sie  auf  eigene  Kosten  und  auf  eigenes  Risiko  die  allenfalls  erforderliche
grundverkehrsbehördliche  Bewilligung  im  Sinne  des  NÖ  Grundverkehrsgesetz  einzuholen  hat.  Unter  BerücksichƟgung  der
Voraussetzung der  ZusƟmmung der  Grundverkehrsbehörde gilt  der  Kaufvertrag als  auflösend bedingt abgeschlossen  und es
erfolgt  eine  Rückabwicklung  mit  Rücküberweisung  des  vereinbarten  Kaufpreises  im  Falle  der  NichtzusƟmmung  durch  die
Grundverkehrsbehörde.

Der/Die Käufer/in ist Deviseninländer und daher kein „Ausländer“ im Sinne des NÖ Grundverkehrsgesetzes (NÖ GVG). [oder]
Die vertretungsbefugten Organe des/der Käufers/in erklären an Eides staƩ, dass der/die Käufer/in seinen satzungsgemäßen Sitz
im Inland hat, sein Vermögen sich überwiegend in inländischem Besitz befindet und an ihr keine „Ausländer“ im Sinne des NÖ
Grundverkehrsgesetzes (NÖ GVG) überwiegend beteiligt sind.

Der Großteil des Kaufgegenstandes ist als „Bauland Sondergebiet Kaserne“ gewidmet. Ein Teil ist als „BS - Sonderkrankenanstalt“
und  als  „Grünland  –  Grüngürtel  Immissionsschutz“ gewidmet.  Auf  diesen  Teilen  befinden  sich  keine  land-  oder
forstwirtschaŌlichen Betriebe und es werden diese Teile auch nicht land- und forstwirtschaŌlich genutzt.

Vor diesem Hintergrund vertreten die Vertragsparteien daher die Rechtsauffassung, dass der gegenständliche Kaufvertrag keiner
grundverkehrsbehördlichen  Genehmigung  gemäß  den  BesƟmmungen  des  NÖ  GVG  bedarf  und  sollte  überdies  das
Grundbuchsgericht aufgrund der oben genannten Umstände mit Sicherheit davon ausgehen können, dass es sich um keine land-
und forstwirtschaŌlichen Grundstücke handelt. 

Sollte die Veräußerung der LiegenschaŌ dennoch einer grundverkehrsbehördlichen Genehmigung oder eines Nachweises gemäß
NÖ GVG bedürfen, so verpflichtet sich der/die Käufer/in auf eigene Kosten und Risiko zeitnahe nach VertragsunterferƟgung einen
Antrag  auf  grundverkehrsbehördliche  Genehmigung  des  Kaufvertrages  bei  der  Grundverkehrsbehörde  zu  stellen.  Unter
BerücksichƟgung der Voraussetzung der ZusƟmmung der Grundverkehrsbehörde gilt der Kaufvertrag als aufschiebend bedingt
abgeschlossen  und  es  erfolgt  eine  Rückabwicklung  mit  Rücküberweisung  des  vereinbarten  Kaufpreises  im  Falle  der
NichtzusƟmmung durch die Grundverkehrsbehörde.

17. Grundbuch
Der/Die Käufer/in verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, innerhalb von 2 Monaten ab Vertragsabschluss um Einverleibung
seines/ihres Eigentumsrechtes im Grundbuch beim zuständigen Grundbuchsgericht anzusuchen.

Sämtliche aufgrund dieses Vertrages vorzunehmenden Grundbuchshandlungen dürfen nur gleichzeiƟg beantragt und bewilligt
werden.  Der/Die  Käufer/in  wird  ermächƟgt,  die  grundbücherliche  Durchführung  hinsichtlich  sämtlicher  auf  Grund  dieses
Vertrages vorzunehmender Grundbuchshandlungen zu veranlassen.

Sollte die Frist gemäß Punkt 16. erster Absatz dieses Vertrages nicht eingehalten werden, behält sich die Verkäuferin vor, selbst
das  Grundbuchsgesuch  um  Einverleibung  des  Eigentumsrechtes  des/der  Käufers/in  auf  dessen/deren  Kosten  bei  Gericht
einzubringen.
Die Verkäuferin wird sich bemühen, jene InformaƟonen, die ihr bis zur Verbücherung des Eigentumsrechtes des/der Käufers/in als
bücherlicher  Eigentümer  des  Kaufgegenstandes  zugehen,  möglichst  umgehend  an  den/die  Käufer/in  weiterzuleiten,  sie
übernimmt jedoch für allfällige Rechtsnachteile, die aus nicht bzw. nicht rechtzeiƟg erfolgter Weiterleitung von InformaƟonen
oder Unterlagen resulƟeren, keinerlei HaŌung oder Gewähr.

18. Gerichtszuständigkeiten
Für alle aus diesem Vertrag entstehenden RechtsstreiƟgkeiten ist im bezirksgerichtlichen Verfahren das Bezirksgericht Baden und
im Verfahren vor Gerichtshöfen das Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien zuständig.
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19. Versicherungsverträge
Die Verkäuferin erklärt, dass hinsichtlich des verkaufsgegenständlichen Grundstückes keine Versicherungsverträge bestehen.

20. Kosten, Gebühren und öffentliche Abgaben
Sämtliche  mit  der  Errichtung,  der  Erschließung  sowie  der  behördlichen  Bewilligung  der  gegenständlichen  LiegenschaŌ,
insbesondere die Herstellung neuer Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie der grundbücherlichen Durchführung
dieses Vertrages verbundenen Kosten, Steuern, Gebühren und öffentlichen Abgaben einschließlich allfälliger Ergänzungsabgaben
(§  39  NÖ  Bauordnung),  Aufschließungsabgaben  (§  38  NÖ  Bauordnung)  sowie  der  vom  Kaufgegenstand  zu  entrichtenden
Grunderwerbsteuer und der Grundbuchseinverleibungsgebühr hat der/die Käufer/in zu tragen. Gleichfalls hat der/die Käufer/in
die Kosten seiner/ihrer rechtsfreundlichen oder sonsƟgen Vertretung zu tragen. 

21. Aufsandungserklärung der Verkäuferin
Die  Republik Österreich (Heeresverwaltung) erteilt hiermit ihre ausdrückliche und unwiderrufliche Einwilligung, dass ohne ihr
weiteres Einvernehmen, jedoch nicht auf ihre Kosten aufgrund dieses Kaufvertrages, nachstehende Grundbuchshandlungen in der
KG 04025 Rauhenstein und KG 04031 Sooß, Bezirksgericht Baden, vorgenommen werden können:

• In EZ 603, KG 04025 Rauhenstein die Einverleibung des Eigentumsrechts für [Käufer/in einfügen]
• In EZ 779, KG 04031 Sooß die Einverleibung des Eigentumsrechts für [Käufer/in einfügen]

22. SonsƟge Vereinbarung
Die Vertragsparteien erklären, dass sie im Zusammenhang mit dem gegenständlichen RechtsgeschäŌ  nicht mit einem Makler,
VermiƩler oder sonsƟgen DriƩen zusammengearbeitet haben.

Es  wird  ausdrücklich  festgehalten,  dass  seitens  der  Republik  Österreich  (Heeresverwaltung)  keine  Makler-  oder
VermiƩlungsauŌräge  erteilt  wurden  und  keine  solchen  bekannt  sind und  dass  daher  keine  Ansprüche  auf  Provisionen,
Maklergebühren oder sonsƟge Entgelte aus dem Abschluss dieses Kaufvertrages bestehen. 
Eine etwaige Geltendmachung solcher Ansprüche durch DriƩe wird ausdrücklich ausgeschlossen.

23. SchriŌformgebot
Die Vertragsparteien erklären, dass mündliche Nebenabreden zu dieser Vereinbarung nicht bestehen. Sämtliche Erklärungen der
Vertragsparteien im Zusammenhang mit diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der SchriŌform. Allfällige Änderungen und
Ergänzungen dieses Vertrages erlangen daher nur dann GülƟgkeit,  wenn sie von beiden Seiten schriŌlich unter gegenseiƟger
UnterferƟgung  festgehalten  worden  sind,  wobei  auf  Verkäuferseite  zusätzlich  die  dort  erforderlichen  Genehmigungen  und
ErmächƟgungen vorliegen müssen. Das Erfordernis der SchriŌform gilt auch für ein allfälliges Abgehen von der in diesem Vertrag
getroffenen SchriŌformvereinbarung.

24. Salvatorische Klausel
Durch die  Unzulässigkeit oder Unwirksamkeit einzelner vertraglicher BesƟmmungen, wird die GülƟgkeit des Gesamtvertrages
nicht berührt. Unzulässige oder unwirksame BesƟmmungen sind durch solche Regelungen zu ersetzen, die dem wirtschaŌlichen
Sinn oder Zweck der betroffenen BesƟmmung am ehesten entsprechen.

25. VertragsausferƟgung
Dieser Kaufvertrag wird auf Kosten des/der Käufers/in im Original in zweifacher AusferƟgung errichtet, wobei jede Vertragspartei
ein Original erhält.

Anhang:
Anlage ./1

WIEN, am  ..........................……..  …………………….., am  ……………
Republik Österreich/Heeresverwaltung Der/Die Käufer/in:
DirekƟon 7 - Infrastruktur
Der Heeresimmobiliendirektor:
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4. Beilagen

4.1. Mietvertrag

M I E T V E R T R A G

Abgeschlossen zwischen

xxxxxxxx als Vermieter einerseits
und der

Republik Österreich (Heeresverwaltung), 1090 Wien, Roßauer Lände 1,
vertreten durch die Bundesministerin für Landesverteidigung vertreten durch den

Heeresimmobiliendirektor der DirekƟon 7 - Infrastruktur, als Mieterin andererseits

1. Vertragsgegenstand
Der Vermieter  hat  von der  Mieterin  die  LiegenschaŌ MarƟnek Kaserne  in  2500 Baden,  bestehend unter anderem aus dem
Grundstück Nr. 202/1 inneliegend EZ 603 KG 04025 Rauhenstein, käuflich erworben. 
Gegenstand  des  vorliegenden  Mietvertrages  ist  die  unbefristet  zugewiesene  Naturalwohnung  im  sogenannten  Objekt  1
(Wohngebäude), welches unter anderem über die Wohnung Nr. 1 im EG, bestehend aus 5 Zimmern, Küche, Vorraum, Abstellraum,
Speis, Bad und WC im Gesamtausmaß von ca. 107,22 m2 verfügt, samt Terrasse und ein Kellerabteil. 

Der  Mietgegenstand  wird  von  der  Mieterin  als  Naturalwohnung  an  Bedienstete  entsprechend  den  BesƟmmungen  des
§ 80 Beamten-Dienstrechtsgesetz  1979  (BDG 1979),  BGBl.  Nr.  333/1979,  zugewiesen  und  darf  somit  nur  zu  Wohnzwecken
verwendet werden.

Die allgemeinen Teile des Gebäudes befinden sich in ordnungsgemäßem Erhaltungszustand. Das Mietverhältnis unterliegt dem
Mietrechtsgesetz (MRG), BGBl. Nr. 520/1981 in der jeweils geltenden Fassung.

2. Dauer
Das Mietverhältnis beginnt mit dem auf den Abschluss des gegenständlichen Vertrages folgenden Monatsersten und wird auf
unbesƟmmte Zeit abgeschlossen. Es kann unter Beachtung der jeweiligen gesetzlichen BesƟmmungen sowie der BesƟmmungen
dieses Vertrages aufgelöst werden. Eine Kündigung hat von Seiten des Vermieters gerichtlich, von Seiten der Mieterin schriŌlich
unter Einhaltung einer 1-monaƟgen Kündigungsfrist zu erfolgen. Eine Kündigung durch den Vermieter kann nur nach Maßgabe
der BesƟmmungen der §§ 30f MRG in der jeweils geltenden Fassung erfolgen. Auf die Geltendmachung des Kündigungsgrundes
des § 30 Abs 2 Z 8 MRG wird ausdrücklich verzichtet.

3. Mietzins
Der Mietzins ist monatlich im Vorhinein zum Monatsersten mit einem 5-tägigen Respiro auf das per Vertragsabschluss von dem
Vermieter bekannt gegebene Konto zu entrichten und besteht aus: 
• dem Hauptmietzins in der Höhe von derzeit EUR 440,80
• dem gesetzmäßigen Anteil an Betriebskosten und laufenden öffentlichen Abgaben in der Höhe von derzeit EUR 180,13
• sowie der allfälligen Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe .

Die Vertragsparteien kommen überein, dass der Hauptmietzins wertbeständig analog den BesƟmmungen des Bundesgesetzes
über die Festsetzung des Richtwertes für die mietrechtliche Normwohnung (Richtwertgesetz – RichtWG), BGBl. Nr. 800/1993, zu
leisten ist. Der Richtwert ist jener Betrag, der für die mietrechtliche Normwohnung (§ 2 RichtWG) festgesetzt ist.

4. Benützungsregelungen
Die Mieterin ist zu Änderungen und Umbauten, insbesondere zur Errichtung von Zwischenwänden und Zwischendecken, zum
Abbruch nicht tragender Zwischenwände, Zwischendecken und Böden, zum Einbau von sanitären Einrichtungen, Küchen und zu
allen  dafür  notwendigen  baulichen  Maßnahmen,  sowie  zum  Einbau  von  elektrischen  Anlagen,  Leitungen  und
KommunikaƟonseinrichtungen im Einvernehmen mit dem Vermieter berechƟgt. Der Vermieter hat der Mieterin die Einwilligung
zu den  genannten Maßnahmen  und  zur  Erlangung der  dafür  nöƟgen  behördlichen Genehmigungen zu  erteilen,  sofern  die
beabsichƟgten Änderungen und Umbauten für die Mieterin eine bedeutende Verbesserung oder überhaupt eine Notwendigkeit
darstellen und sofern dadurch die Substanz des Bestandsobjektes nicht erheblich nachteilig verändert wird.
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5. Erhaltung und Verbesserung
Der Vermieter ist verpflichtet, das Bestandsobjekt zu erhalten und die vertragsgemäße Nutzbarkeit des Bestandsobjektes sicher zu
stellen. Die §§ 3 und 4 MRG bleiben unberührt.

Die Mieterin ist verpflichtet, dem Vermieter ernste Schäden unverzüglich nach Kenntnis anzuzeigen. Unbeschadet ihres Rechtes
gemäß § 1096 ABGB ist die Mieterin berechƟgt, ernste Schäden auf Kosten des Vermieters durch befugte Gewerbsleute beheben
zu lassen, sofern der Vermieter deren Behebung innerhalb angemessener Frist trotz Setzung eines Nachfrist unterlässt. Bei Gefahr
im Verzug enƞällt die Notwendigkeit einer Nachfristsetzung.

6. Untermiete und Weitergabe
Die Mieterin ist berechƟgt, den Mietgegenstand ohne weitere ZusƟmmung des Vermieters als Naturalwohnung für Bedienstete
des Bundesministeriums für Landesverteidigung zu vergeben.

Eine Kündigung wegen nicht regelmäßiger Verwendung des Bestandsobjektes wird einvernehmlich ausgeschlossen.

7. Beendigung
Bei Beendigung des Mietverhältnisses besteht kein Anspruch der Mieterin auf Ersatz von Aufwendungen oder InvesƟƟonen, die
nach  dem  Eigentumserwerb  des  Vermieters  am  Mietobjekt  getäƟgt  wurden.  Ein  Ersatz  solcher  Aufwendungen  durch  den
Vermieter ist ausgeschlossen. § 10 MRG bleibt unberührt. 

Von der Mieterin vorgenommene Änderungen, AdapƟerungen oder Einbauten im Bestandsobjekt können im Bestandsobjekt
verbleiben. Eine Verpflichtung zur BeseiƟgung, zum Rückbau oder zur Wiederherstellung des bei Vertragsbeginn bestehenden
Zustandes  besteht  nicht.  In  diesem  Zusammenhang  besteht  keinerlei  HaŌung  des  Vermieters,  insbesondere  nicht  für
Wertminderungen, unterlassene Nutzungsmöglichkeiten oder sonsƟge Vermögensnachteile der Mieterin.

8. SchriŌformgebot
Sämtliche Erklärungen der Parteien bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der SchriŌform. Dies gilt auch für die Vereinbarung, künŌighin
vom  Erfordernis  der  SchriŌform  abgehen  zu  wollen,  Allfällige  vor  Abschluss  dieses  Vertrages  getroffene  schriŌliche  oder
mündliche Vereinbarungen über das Mietverhältnis verlieren mit UnterferƟgung dieses Vertrages ihre GülƟgkeit.

9. Gebühren und Kosten
Sämtliche aus dem Abschluss dieses Mietvertrages anfallenden RechtsgeschäŌsgebühren und öffentlichen Abgaben trägt der
Vermieter.  Für  Zwecke  der  Gebührenbemessung  wird  festgestellt,  dass  der  auf  den  Mietgegenstand  enƞallende  Mietzins
einschließlich derzeiƟger Betriebskosten, öffentlicher Abgaben und Umsatzsteuer monatlich EUR 620,93 beträgt, somit für das
Jahr EUR 7.451,16.

10. SonsƟges
Dieser Mietvertrag wird in zwei AusferƟgungen errichtet, von denen jedem Vertragsteil eine ausgehändigt wird.

Beilage: Wohnungsplan

WIEN, am  ..........................……..  …………………….., am  ……………
Republik Österreich/Heeresverwaltung Der/Die Vermieter/in:
DirekƟon 7 - Infrastruktur
Der Heeresimmobiliendirektor:
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4.2. Grundbuch, Pläne, Entwicklungskonzept, Altlasten- und Verdachtsflächenkataster
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AusschniƩ Flächenwidmungsplan Gemeinde Sooß (zu EZ 779, KG 04031 Sooß)

Quelle: geographisches InformaƟonssystem des Landes NÖ (www.noel.gv.at)
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4.3. Naturschutzauflagen

4.4. Stellungnahmen des Bundesdenkmalamtes
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Schreiben von BDA vom 30.3.2016
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Schreiben BDA vom 26.9.2014
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4.5. FotodokumentaƟon

Kaserneneinfahrt

Ansicht „MannschaŌstrakt Nord“ (Obj 5 – 11) und Freiflächen im Nordosten des Geländes

Küchen und Speisetrakt (Obj. 14 – 16) von Westen
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Ansicht „Innenhof MannschaŌstrakt Ost“ (Obj. 23 & 24)

Ansicht „MannschaŌstrakt Ost“ (Obj. 22 & 24)

Blick von Süden (vor Obj. 28) Richtung Kaserneneinfahrt, rechts MannschaŌsgebäude Obj. 26
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Ansicht Panzergarage (Obj 44) und Garagen (Obj. 30)

Garagen (Obj. 35 & 38)

HeereskraŌfahrschule (Obj. 40) & WerkstäƩengebäude (Obj. 41)
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5. Allgemeine GeschäŌs- und Verfahrensbedingungen

Verfahren:
Die Veräußerung dieser LiegenschaŌen wird in einem transparenten und mehrstufigen Bieterverfahren durchgeführt, das nicht
dem österreichischen Vergaberecht unterliegt. Kaufinteressenten, die am Erwerb dieser LiegenschaŌen interessiert sind, werden
eingeladen, am Bieterverfahren teilzunehmen.

Das Bieterverfahren wird ausschließlich in deutscher Sprache durchgeführt. Sämtliche Unterlagen sind ausschließlich in deutscher
Sprache oder in beglaubigter Übersetzung in die deutsche Sprache vorzulegen.

Langen mehrere Angebote ein, die zumindest den von der Verkäuferin festgelegten Mindestverkaufspreis ausweisen, behält sich
die  Verkäuferin  die  Durchführung  einer  BestpreisermiƩlung  vor.  Zu  Zwecken  der  BestpreisermiƩlung  werden  sämtliche
Interessenten, die zuvor ein entsprechendes Angebot abgegeben haben, eingeladen, im Rahmen einer BestpreisermiƩlung, deren
Zeitpunkt und Ort nach Prüfung und gegebenenfalls Verbesserung der schriŌlichen Angebote noch gesondert bekannt gegeben
wird,  ihre Angebote nachzubessern.  Die Verkäuferin wird im Anschluss an die BestpreisermiƩlung mit  jenem Bieter,  der am
Schluss  der  Verkaufsverhandlung  das  höchste  Kaufpreisangebot  abgegeben  hat,  unverzüglich  die  Erstellung  eines
grundbuchfähigen Kaufvertrages einleiten. 

Die Verkäuferin behält sich das Recht vor,  das Bieterverfahren und/oder  den Verkaufsprozess  jederzeit unter  Beachtung des
Transparenz- und Gleichbehandlungsgebotes einseiƟg abzuändern, das Bieterverfahren zu unterbrechen oder zu beenden oder
keinen Kaufvertrag über die gegenständliche LiegenschaŌ abzuschließen. Alle Änderungen des Bieterverfahrens und/oder des
Verkaufsprozesses  sowie  allfällige  Entscheidungen,  das  Bieterverfahren  oder  den  Verkaufsprozess  zu  unterbrechen  oder  zu
beenden, werden von der Verkäuferin in geeigneter Form bekanntgegeben. 

Die Verkäuferin weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Verkauf unter dem gemeinen Wert der LiegenschaŌ gesetzlich unzulässig
ist. Die Verkäuferin haŌet gegenüber Bieter bzw. Kaufinteressenten nicht für allfällige im Zusammenhang mit der Untersuchung
der  LiegenschaŌ entstehende Kosten oder Gebühren,  auch dann nicht,  wenn sich  die Verkäuferin entscheiden sollten, den
Verkaufsprozess zu ändern, zu unterbrechen oder vorzeiƟg abzubrechen.

Kaufvertrag:
Der in dieser Verkaufsmappe enthaltene Kaufvertragsentwurf ist für Interessenten hinsichtlich seiner preisrelevanten Punkte, wie
insbesondere Gewährleistungs-  und HaŌungsbesƟmmungen sowie Nachbesserungsvereinbarungen bindend. Änderungen sind
nur im Einvernehmen mit der Verkäuferin unter Beachtung des Transparenz- und Gleichbehandlungsgebotes möglich.

Die Verkäuferin geht grundsätzlich davon aus, dass lediglich solche Kaufinteressenten Angebote über den Kauf der LiegenschaŌ
abgeben, die  nicht Konsument iSd Bundesgesetzes vom 8. März  1979, mit  den BesƟmmungen zum Schutz der  Verbraucher
getroffen  werden  (Konsumentenschutzgesetz  -  KSchG),  StF:  BGBl.  Nr.  140/1979,  sind.  Allfällige  Interessenten  die  dennoch
Konsumenten iSd KSchG sind, haben die Verkäuferin im Zuge der ErstaƩung ihres Anbots auf diesen Umstand hinzuweisen.
Sollte der im Zuge des Ausbietungsverfahrens ermiƩelte Käufer Konsument im Sinne des KSchG sein, wird der gegenständliche
Kaufvertragsentwurf unter Bedachtnahme der zwingenden BesƟmmungen des KSchG, jedoch unter möglichster BerücksichƟgung
des Gleichbehandlungsgebots, angepasst. 

Interessenten, die Ausländer im Sinne der österreichischen Grundverkehrsgesetzgebung und Inländern auch nicht gleichgestellt
sind, nehmen zur Kenntnis,  dass der vorliegende Kaufvertragsentwurf im Falle des Erwerbs der LiegenschaŌ einvernehmlich
sprachlich dahingehend anzupassen ist, dass es zu keiner Besserstellung gegenüber Inländern kommen kann.

Der  Vertragserrichter  kann  vom  Käufer  besƟmmt  werden.  Festgehalten  wird  jedoch,  dass  als  Vertragserrichter  nur  ein  in
Österreich zugelassener öffentlicher Notar oder Rechtsanwalt akzepƟert wird, der als Mitglied der (freiwilligen) Treuhandrevision
seiner Rechtsanwaltskammer registriert ist. 

Dienstbarkeiten/Lasten:
Sämtliche  auf  der  LiegenschaŌ  bestehenden  bücherlichen  und  außerbücherlichen  Lasten  gemäß  beiliegendem
Kaufvertragsentwurf sowie allfällige weitere außerbücherliche Lasten und Rechte DriƩer sind vom Käufer ohne Anrechnung auf
den Kaufpreis zu übernehmen.

Nachbesserung:
Auf die im Kaufvertrag enthaltene Nachbesserungsklausel wird ausdrücklich hingewiesen.
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Angebotsfrist:
Kaufinteressenten werden  eingeladen,  bis  Dienstag,  12.  Mai  2026  (einlangend) ein  den  vorliegenden  Verkaufsbedingungen
entsprechendes, verbindliches, bedingungsloses, schriŌliches Angebot über den Kauf der gegenständlichen LiegenschaŌ an die
DirekƟon 7 -  Infrastruktur, Abteilung LiegenschaŌsverwaltung,  Roßauer Lände 1,  1090 Wien  (ÜbermiƩlung per E-Mail  an
o.graf@hbv.gv.at möglich), zu richten.

Einem  solchem  Angebot  ist  eine  Erklärung  des  Kaufinteressenten,  ob  er  als  Inländer  oder  als  Ausländer  im  Sinne  der
österreichischen  Grundverkehrsgesetzgebung  gilt,  beizulegen.  Im  Falle  der  Abgabe  einer  posiƟven  Erklärung  zur
InländereigenschaŌ, ist diese bei jurisƟschen Personen durch Beifügung eines Firmenbuchauszugs und bei natürlichen Personen
durch Vorlage einer Kopie des StaatsbürgerschaŌsnachweises zu belegen.

Kaufinteressenten  haben  im  Rahmen  der  Abgabe  ihres  Angebotes  glaubhaŌ  zu  machen,  dass  sie  über  ausreichende
FinanzierungsmiƩel zum Erwerb der LiegenschaŌ verfügen. Hierzu geeignet sind insbesondere Kopien von – den Namen des
Interessenten  ausweisenden  –  Sparbüchern,  Konto-  und  Depotauszügen  sowie  entsprechende  BestäƟgungen  und
BonitätsauskünŌe von Banken; es können jedoch auch andere geeignete Bonitätsbescheinigungen vorgelegt werden.

Wenn  die  Angebotslegung  für  eine  in  Gründung  befindliche  GesellschaŌ  erfolgt,  ist  dieser  Umstand  im  Rahmen  der
Angebotslegung ausdrücklich offenzulegen. In diesem Fall haŌen der Interessent und die in Gründung befindliche GesellschaŌ
solidarisch  für  alle  sich  aus  dem vertraglichen und  vorvertraglichen  Verhältnis  zwischen dem Interessenten/Käufer  und  der
Verkäuferin  ergebenden  Pflichten.  Dem  Angebot  ist  seitens  des  Interessenten  überdies  eine  Patronatserklärung  für  die  in
Gründung befindliche GesellschaŌ beizulegen. Die Finanzierungszusage hat sich auch auf die in Gründung befindliche GesellschaŌ
zu beziehen.

Bei Angebotslegung eines InteressentenkonsorƟums haŌen grundsätzlich alle Interessenten solidarisch, soweit die Verkäuferin –
bei  Vorliegen sonsƟger  ausreichender Sicherheiten  –  nicht  ausdrücklich  auf  eine  solche SolidarhaŌung verzichtet.  Wird  das
Angebot  eines  Interessenten  durch  einen berufsmäßigen Parteienvertreter  oder  einen  sonsƟgen  Vertreter  erstaƩet,  ist  im
Rahmen der  Angebotsabgabe  der  vollständige  Name  des  AuŌraggebers  bekannt  zu  geben  und  eine  schriŌliche  Vollmacht
vorzulegen. 

Mit der Abgabe eines Kaufangebots erklärt jeder Bieter bzw. jedes BieterkonsorƟum, dass im Vorfeld der Angebotslegung keine
Vereinbarungen, wonach jemand verspricht, bei der öffentlichen Ausbietung als Mitbieter nicht zu erscheinen oder nur bis zu
einem besƟmmten Preis oder sonst nur nach einem gegebenen Maßstab oder gar nicht mitzubieten, getroffen wurden (vgl § 177a
EO). Weiters erklärt jeder Bieter bzw. jedes BieterkonsorƟum, dass keine Vereinbarungen oder Absprachen getroffen wurden, die
gegen die Grundsätze des freien WeƩbewerbes verstoßen.

Sämtliche Bieter bzw. BieterkonsorƟen, die vor oder während des anhängigen Ausbietungsverfahrens dennoch Vereinbarungen
oder Abreden im Sinne des vorigen Absatzes abschließen oder abzuschließen versuchen, verpflichten sich mit der Abgabe eines
Angebots zur Bezahlung einer KonvenƟonalstrafe in Höhe von EUR 10.000,- an die Verkäuferin. Die am Ausbietungsverfahren
teilnehmenden Bieter  bzw.  BieterkonsorƟen  nehmen überdies  zur  Kenntnis,  dass  sich  die  Verkäuferin  die  Geltendmachung
darüberhinausgehende  Ansprüche  ebenso  ausdrücklich  vorbehält,  wie  die  Ergreifung  sonsƟger  geeigneter  Maßnahmen  zur
Verhinderung  einer  Schädigung  der  Verkäuferin.  Auf  mögliche  öffentlich-rechtliche  Konsequenzen  im  Zusammenhang  mit
verbotenen Bieterabsprachen weist die Verkäuferin an dieser Stelle ausdrücklich hin. 

Die  Kaufinteressenten  nehmen  zur  Kenntnis,  dass  der  Verkauf  der  gegenständlichen  LiegenschaŌ  der  ZusƟmmung  des
Bundesministeriums  für  Finanzen  bedarf.  Die  ZusƟmmung  ist  nach  Feststellung  des  Meistbieters  durch  die  Verkäuferin
einzuholen. Die Bindung der Verkäuferin triƩ erst mit grundbuchsfähiger FerƟgung des Kaufvertrages durch die Verkäuferin nach
Genehmigung des Kaufvertrages ein. Sollte die Genehmigung des Kaufvertrages nicht erteilt werden, stehen dem Bieter keine wie
auch immer gearteten Schadenersatzansprüche gegenüber der Verkäuferin zu.

RücktriƩ und Pönale:
Sollte der ermiƩelte Meistbieter den zu bezahlenden Kaufpreis aus welchem Grund auch immer nicht innerhalb der festgesetzten
Frist erlegen, kann die Verkäuferin ohne Setzung einer Nachfrist durch einseiƟge Erklärung den aus dem Verfahren ausscheiden
und es werden in der Folge mit dem nächstgereihten Interessenten Vertragsverhandlungen aufgenommen. Der Meistbieter hat in
diesem Fall ein Pönale in der Höhe von 3% des ausverhandelten Kaufpreises zuzüglich 20 % USt ohne Zeitaufschub auf das Konto
der Republik Österreich (BMF) mit dem Kontowortlaut „BMF Bundesvermögen“, IBAN: AT03 0100 0000 0505 0134, zu bezahlen.
Bei  jedem RücktriƩ  vom Angebot  durch einseiƟge Erklärung des  Bieters  (Meistbieter,  Zweitbieter,  bzw.  alleiniger  Bieter)  ist
ebenfalls ein Pönale in der Höhe von 3% des ausverhandelten Kaufpreises zuzüglich 20 % USt ohne Zeitaufschub auf das Konto
das oa. Konto der Republik Österreich zu bezahlen. 
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Für den Zweitbieter gelten die vorgenannten Bedingungen analog, wobei als Frist für die Erlegung des Kaufpreises – sofern im
Einzelfall nichts Abweichendes festgesetzt wurde – 14 Tage ab Verständigung durch die Verkäuferin als vereinbart gelten. Ebenso
wird eine analoge Anwendung des obgenannten Pönale für den Fall  eines alleinigen Bieters vereinbart. Die Bindungsfrist des
Zweitbieters an sein Angebot endet 3 Monate nach dem Datum der Verkaufsverhandlung, wobei für die RechtzeiƟgkeit der
Übersendung der Annahmeerklärung durch die Verkäuferin das Datum der Postaufgabe maßgeblich ist.

Immobilienertragsteuer:
Mit  dem  1.  Stabilitätsgesetz  2012,  BGBl.  Nr.  I  2012/22,  wurde  in  §  30b  Einkommensteuergesetz  1988  –  EStG  1988,  die
Immobilienertragsteuer eingeführt; die Regelung ist am 1.4.2012 in KraŌ getreten. Gemäß § 30b Abs 1 iVm Abs 1a EStG 1988 ist
für  EinkünŌe  aus  Grundstücksveräußerungen  im  Falle  der  Selbstberechnung  eine  auf  volle  Euro  abzurundende  Steuer  zu
entrichten (Immobilienertragsteuer).   Die Immobilienertragsteuer ist  spätestens am 15. Tag des auf  den Kalendermonat des
Zuflusses  zweit  folgenden  Kalendermonats  zu  leisten.  Gemäß  §  30c  Abs  2  EStG  1988  haben  Parteienvertreter,  die  eine
Selbstberechnung der Grunderwerbsteuer gemäß § 11 Grunderwerbssteuergesetz 1987 – GrEStG 1987 vornehmen, gleichzeiƟg
dem für den SteuerpflichƟgen zuständigen Finanzamt mitzuteilen, wenn aus dem zugrundeliegenden Erwerbsvorgang EinkünŌe
gemäß § 2 Abs 3 Z 1 bis 3 oder 7 EStG 1988 erzielt werden (Z 1) und dies falls die Immobilienertragsteuer gemäß § 30b Abs 1 EStG
1988  aufgrund  der  Angaben  des  SteuerpflichƟgen  selbst  zu  berechnen  (Z  2).  §  30c  Abs  3  EStG 1988  besƟmmt,  dass  die
Parteienvertreter die selbst berechnete Immobilienertragsteuer gemäß § 30b Abs 1 EStG 1988 zu entrichten haben und für deren
Entrichtung haŌen. Festgehalten wird, dass die Immobilienertragsteuer selbst, von der Verkäuferin zu tragen ist, weil EinkünŌe
aus Grundstücksveräußerungen besteuert werden. Sofern sich aber der Käufer eines Parteienvertreters bedient und dieser die
Selbstberechnung der Grunderwerbsteuer gemäß § 11 GrEStG 1987 vornimmt, wird ausdrücklich auf dessen Verpflichtungen und
HaŌung gemäß § 30c Abs 3 EStG 1988 hingewiesen. Der Käufer verpflichtet sich, dass dessen rechtsfreundlicher Vertreter eine
Meldung zur Selbstberechnung gemäß § 11 GrEStG 1987 an das Finanzamt vornimmt und die Immobilienertragsteuer abführt,
sämtliche in diesem Zusammenhang entstehende Kosten des rechtsfreundlichen Vertreters selbst zu tragen.

SonsƟges:
Die Verkäuferin weist ausdrücklich darauf hin, dass sich diese LiegenschaŌsdokumentaƟon ausschließlich an Kaufinteressenten
richtet.  Sofern  dieses Angebot Interessenten oder  DriƩe, die auch über  eine Maklerkonzession verfügen, erhalten, weist die
Verkäuferin ausdrücklich darauf hin, dass die Verwendung oder Weitergabe der Unterlagen an DriƩe nur mit ihrer ausdrücklichen
ZusƟmmung gestaƩet ist.

Die Verkäuferin erklärt,  dass sie im Zusammenhang mit diesem RechtsgeschäŌ  mit keinem Makler, VermiƩler oder sonsƟgen
DriƩen  zusammenarbeitet,  keine  Makler-  oder  VermiƩlungsauŌräge  erteilt  hat und  keine  Ansprüche  auf  Provisionen,
Maklergebühren oder sonsƟge Entgelte aus dem Abschluss dieses Kaufvertrages bestehen. Es besteht  kein Anspruch auf eine
Abgeberprovision.
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